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Übersicht über die Geschichte 
der preußischen Verfassungsfrage bis zum Erlaß der 

Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850.
(E r s t e r T e i 1.)

Einleitung.

Nachdem das Universalreich Napoleons I. durch die große europäische Koalition 
zertrümmert und der erste Pariser Frieden am 30. Mai 1814 geschlossen war, trat im 
Herbst desselben Jahres in Wien ein Kongreß der Großmächte Europas zusammen, um die 
staatlichen Verhältnisse dieses Erdteiles neu zu ordnen bezw. wiederherzustellen. Diese 
Aufgabe wurde von ihm bis zum Juni 1815 gelöst. Die Hauptschwierigkeiten ver
ursachte die Neugestaltung Sachsens und Polens. Preußen, unterstützt von Rußland, 
forderte durch seine Vertreter, den Fürsten Hardenberg und Wilhelm von Humboldt, 
das ganze Sachsen für sich; und der Czar Alexander I., der sich auf Preußen stützen 
konnte, wünschte das ganze polnische Gebiet, das Rußland seit dem Jahre 1795 besessen, 
von neuem seinem Reiche einzuverleiben. Beide Forderungen aber wurden von den Kongreß
mitgliedern, namentlich von Frankreichs Vertreter, dem Fürsten Talleyrand, und dem all
mächtigen Minister Ostreichs, dem Fürsten Metternich, zurückgewiesen. Schon drohte es 
wegen des Schicksals der genannten Länder zum Kriege zu kommen, da einigte man sich, 
als von neuem der Krieg gegen Napoleon entbrannte, um des eigenen Friedens willen. 
Ehe der Kampf gegen den Korsen beendet war, war die sächsische und polnische Frage auf 
dem Kongreß entschieden. Es kam der nordwestliche Teil Sachsens an Preußen, und Polen 
wurde als Königreich durch Personalunion mit Rußland verbunden. Über die übrigen 
Fragen hatten sich die Kongreßmitglieder im Einverständnis mit ihren Regierungen leicht 
geeinigt. Einige Staaten kamen bei der Neuregelung gut weg. Insbesondere hatten die 
Westmächte, Frankreich und England, durch den Kongreß mancherlei Vorteile. Nament
lich das erstere Land wurde überaus gnädig behandelt. Es erhielt die Grenzen von 1790 
mit Elsaß und Lothringen zurück und wurde ein zentralisierter Einheitsstaat von beinahe 
10 000  Meilen mit 23 Millionen Einwohnern. Ausgezeichnet durch herrliches Klima 
und fruchtbaren Boden, besaß es eine glänzende südliche und nördliche maritime Stellung. 
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Fast nic ist ein besiegter Staat so nachsichtig behandelt worden wie Frankreich auf dem 
Wiener Kongreß. Nicht minder gute Früchte erntete England auf demselben. In Afrika 
wurde ihm das Kapland, in Asien Ceylon, im Mittelmcer Gibraltar und Malta zugesprochen. 
Alle diese Besitzungen waren wichtige Stützpunkte für Englands maritime und ozeanische 
Stellung. Auch andere Staaten Europas sahen für sich manchen Wunsch durch den 
Wiener Kongreß erfüllt. So ward Norwegen durch Personalunion mit Schweden vereinigt. 
Dänemark gewann Schwedisch-Pommern und tauschte gegen dieses Land von Preußen das 
Herzogtum Lauenburg ein. Aus dem Königreich Holland und den ehemals östreichischen 
Niederlanden wurde ein Königreich der Niederlande unter dem Haus Oranien gebildet. 
Die Schweizer Eidgenossenschaft, die aus 22 Kantonen bestand, wurde für neutral erklärt.

Schlecht aber wurden Deutschlands Verhältnisse durch den Wiener Kongress 
geregelt. Daß das alte deutsche Reich, das durch Napoleon I. im August 1806 aufgelöst 
war, nicht erneuert wurde, war kein Unglück. Doch war es für die deutsche Nation 
verhängnisvoll, daß überhaupt kein genügender Ersatz geschaffen wurde. Eine politische 
Einheit der deutschen Stämme zu einer Nation, welche mancher Patriot, z. B. der Turn
vater Jahn von dem Kongreß erhofft hatte, wurde nicht einmal ins Auge gefaßt. Die 
Kleinstaaten und Mittclstaatcn, deren Fürsten für ihre Souveränität fürchteten, wenn ein 
politisch fest geeinigtes Deutschland gebildet würde, namentlich aber die Westmächte 
verhinderten aus selbstsüchtigen Gründen die Bildung eines nationalen deutschen Einheits
staates. Erst recht aber wünschte Ostreich nicht eine solche Entwickelung der deutschen 
Verhältnisse, weil cs fürchtete, Preußen, das so schwere Opfer für die Befreiung Deutschlands 
gebracht hatte, könnte fortan Anspruch auf die Führung desselben erheben. Eine solche 
Vormachtstellung wollte Ostreich nie Preußen einräumen.1) So wurde der deutsche Bund 
errichtet, eine lose zusammengefügte Vereinigung von 38 Staaten, zu denen i. J. 1817 
noch Hessen-Homburg als 39. Bundesstaat kam.

Nach der Akte bestand der deutsche Bund aus zwei Großmächten, Ostreich und 
Preussen, dem jenes mit Ѵз, dieses mit s/e seines Staatsgebietes angehörte. Die Provinz 
Preussen, das heutige Ost- und Westpreußen, sowie die Provinz Posen blieben wie vorher vom 
deutschen Reiche, so jetzt vom deutschen Bunde ausgeschlossen. Zu diesem gehörten ferner 
4 Königreiche : Bayern, Hannover, Württemberg und Sachsen, sodann eine Anzahl anderer 
Mittelstaaten, darunter Baden und Hessen, und eine Reihe Kleinstaaten von jeder Größe 
bis zu dem 2։/շ □Meilen großen Fürstentum Liechtenstein mit seinen 6000 Einwohnern herab.

Mehr aber noch als dieses vielköpfige, lose zusammengefügte deutsche Staaten
gebilde erregte den Unwillen der Patrioten der Umstand, daß deutsche Lande jetzt, wo die 
Gelegenheit sehr günstig war, namentlich wegen des Widerspruchs der Westmächte nicht 
zurückgewonnen werden konnten. So blieb Elsaß-Lothringen, das einst von Frankreich 
geraubt war, bei diesem Lande. Fürst Hardenberg und Wilhelm von Humboldt, die es 
auf dem Wiener Kongreß für Deutschland zurückgefordert hatten, drangen mit ihren 
Anträgen nicht durch. Ebenso blieben die Elbherzogtümer bei Dänemark. Groß war

') Vergi. Heinrich von Sybel : „Die Begründung des deutschen Reiches durch Wilhelm I.“ Bd. I. S. 40
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ferner bei den Deutschen der Verdruß darüber, daß fremde Mächte, weil sie deutsches 
Gebiet durch Personalunion mit ihrem Lande verbunden hatten, die deutschen Verhältnisse 
durch ihre Gesandten am Bundestage zu Frankfurt a. M. leicht beeinflussen und hemmen 
konnten. So hatten die Herrscher von England für Hannover, von Dänemark für Holstein 
und Lauenburg und von Holland für Luxemburg gleichsam als deutsche Fürsten das Recht, 
auf Deutschlands Interessen mitbestimmend einzuwirken.

Sodann war es für Deutschland kein Vorteil, daß die Präsidialmacht in dem 
deutschen Bund Ostreich wurde, ein meist undeutscher Staat, der außer seiner deutschen 
Stellung die italienische und ungarische wahren mußte, sich also nie ausschließlich 
den deutschen Angelegenheiten widmen konnte. Das war um so schlimmer, als der 
eigentliche Leiter des Bundestages zu Frankfurt a. M. Ostreichs allmächtiger Minister 
Fürst Metternich war, dem ein deutscher Einheitsstaat geradezu verhaßt war. Denn der 
östreichische Gesandte, der den Bundestag leitete, war ebenso abhängig von der Regierung 
in Wien, als die übrigen von der ihrer Staaten. In allen wichtigen Fragen waren sie, 
bevor sie einem Beschlüsse betraten, gehalten, die Zustimmung ihrer Regierung einzuholen. 
Außerdem hatte jeder der 38 Bundesstaaten das Recht, Bündnisse zu schließen, mit wem er 
wollte; nur sollten, das war die nichtssagende Bedingung, diese nicht gegen die Sicherheit des 
Bundes und seiner Glieder gerichtet sein. Ein Bundesheer war zwar von dem Wiener 
Kongreß vorgesehen. Es sollten von den Kontingenten 10 Armeekorps aufgestellt werden, 
3 von Ostreich, 3 andere von Preußen, die übrigen 4 von den Mittel- und Kleinstaaten. 
Wer aber den Oberbefehl haben sollte, war nicht entschieden. Vor allem fehlte ein ein
heitlich ausgebildetes, gleichmäßig bewaffnetes und ausgerüstetes Heer. Auf dem Gebiete 
des Handels und Verkehrs gab es kein einheitliches Band. Nicht einmal ein gleiches 
Handelsrecht, gleiche Münze, gleiches Maß und Gewicht waren geschaffen oder doch in 
Aussicht genommen. Alles blieb noch loser und bunter, als es zuvor im alten deutschen 
Reiche gewesen war. Nicht mit Unrecht nannte deshalb der Turnvater Jahn den deutschen 
Bund das „teutsche Bunt“.

Uneinigkeit und Neid herrschte überall unter den Mitgliedern des deutschen Bundes. 
Die Kleinstaaten sahen scheel auf die Mittelstaaten und diese wieder auf sich selbst und 
vor allem auf die beiden Großmächte, auf Ostreich und Preußen. Der Groll aber und die 
Eifersucht, die diese letzteren seit der Zeit des Großen Kurfürsten gegen einander hegten, 
hatte nicht aufgehört. Wenn auch nicht immer offen, so befehdeten sich die beiden Groß
mächte heimlich um so nachdrücklicher und ernster. Dazu kam, daß beide in dem Jahr
zehnt nach dem Wiener Kongreß mit der Neuordnung und Verwaltung des eigenen Landes 
so beschäftigt waren, daß sie sich um die allgemeine deutsche Politik nicht kümmern 
konnten. In jeder nationalen Bewegung sahen Ostreich und ihm folgend Preußen den 
Ausfluß jakobinischer, revolutionärer Gesinnung.

So blickte jeder deutsche Patriot verstimmt auf das buntgemischte und von Ostreich 
vollkommen abhängige deutsche Staatengebilde mit seinem Bundestage zu Frankfurt a/M. 
und gab die Hoffnung auf ein politisch straff geeinigtes deutsches Reich vor der Hand auf. 
Nur sehr vereinzelt wurden nach dem Wiener Kongreß Stimmen laut, die ein deutsches 

1*  
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Kaiserreich erstrebten.1 2) „So wies der Naturforscher Oken in der Jenenser „Nemesis“ 
darauf hin, daß mit der deutschen Kaiserkrone alle anderen Forderungen der Nation von 
selbst erfüllt seien, durch sie erlange Deutschland wieder den ersten Rang in Europa.“ 
„Und der Philolog F. G. Weicker führte später in den Kieler Blättern alle Gebrechen des 
Vaterlandes darauf zurück, daß dem verfallenen Deutschland kein Kaiser werden wolle.“ 
Desto mehr aber bildete sich nach dem Jahre 1815 ein reges politisches Leben in den Einzel
staaten Deutschlands aus. Dasselbe gruppierte sich insonderheit um die Erlangung einer 
Verfassung. Der Artikel 13 der Wiener Akte, der festsetzte, daß in allen deutschen Staaten 
eine landständischc Verfassung „stattfinden werde“, gab dazu bequemen Anlaß. Um die 
Aufrichtung einer solchen Verfassung in den einzelnen Staaten drehte sich in dem Jahrzehnt 
nach den Freiheitskriegen das ganze politische Leben der deutschen Stämme. So wurden 
in einer Reihe von Einzelstaaten landständische Verfassungen oft unter hartnäckigen 
Kämpfen wie in Bayern, Württemberg und Baden geschäften. Ganz ohne Kampf vollzog 
sich diese Regierungsänderung in dem Großherzogtum Sachsen-Weimar. Hier gab allen 
deutschen Fürsten voran Karl August, der Freund Goethes, schon i. J. 1816 seinem Lande 
eine Verfassung. Badens und Bayerns Fürsten folgten i. J. 1818. Hannover erhielt i. J. 
1819 eine Verfassung, das Großherzogtum Hessen i. J. 1820. Württemberg hatte schon ein 
Jahr vorher nach längerem Kampfe, der von der altständischen Partei, zu der der Dichter 
Uhland gehörte, gegen das Ministerium von Wangenheim geführt wurde, unter dem Könige 
Wilhelm I. sogar eine freie, liberale, nach französischem Muster gebildete Verfassung 
erhalten. Alle diese Verfassungen, die landständischen wie die freiere württembergische, 
hatten das Zweikammersystem. Rechtsgleichheit aller Staatsbürger, Anteil der Landesver
tretungen an der Gesetzgebung, sowie das Petitions- und Beschwerderecht sind gemeinsame 
Grundzüge dieser Verfassungen.-) Der Bundestag kümmerte sich trotz des Artikels 13 
der Wiener Akte meist nicht um diese Verfassungsfragen, sondern überließ ihre Erledi
gung den Einzelstaaten.

։) Vergi. ІГ. von Treitschke: „Deutsche Geschichte im Í9. Jahrhundert.1' Baud 1. S. 674 und 675.
2) Vergi. H. von Treitschke a. a. O. Bd. I, S. 676.
3) Vergi. H. von Treitschke a. a. 0. Bd. I, S. 696 und 697.

Man hätte erwarten sollen, daß Ostreich, die erste Großmacht des deutschen Bundes, 
auf Grund des Artikels 13 der Wiener Akte, wenigstens in seinen deutschen Ländern 
eine Verfassung eingeführt hätte. Das geschah aber nicht, weil, wie oben erwähnt, sein 
Kaiser Franz und der Fürst Metternich jede konstitutionelle Einrichtung haßten.

In Preußen nahm die Verfassungsfrage anfangs einen überaus erfreulichen Verlauf. 
Man stützte sich hier aber nicht auf den Artikel 13 der Wiener Akte, sondern auf einen 
Erlaß König Friedrich Wilhelms III. vom 22. Mai 1815, der dem preußischen Volke zum 
Dank für die Opfer, die es in den Freiheitskriegen gebracht hatte, „eine repräsentative 
ständische“ Verfassung verhieß.3) Der Fürst Hardenberg, der in Preußen seit dem Juni 
1810 zum zweiten Male an der Spitze der Verwaltung stand, hatte dem König Friedrich 
Wilhelm III. aus vollster Überzeugung zu dem Erlaß geraten. Denn er hielt das preußische 
Volk, abgesehen davon, daß cs sich in den Freiheitskriegen und in der trüben Zeit vor 
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denselben opferwillig und tüchtig gezeigt hatte, für reif, einen Verfassungsstaat zu bilden. 
Der Fürst Hardenberg ist bis zu seinem Tode (26. November 1822) ein treuer Anhänger 
und Förderer seines Planes geblieben. Mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, 
bat er diese seine Lieblingsidee zu verwirklichen sich bemüht. Man hätte also erwarten 
können, zumal der Fürst Hardenberg bei seinem Könige großes Vertrauen genoß, daß 
Preußen in kurzer Zeit zu einer Verfassung hätte gelangen müssen. Dies ist jedoch nicht 
■der Fall gewesen. Die Gründe, daß Preußen nicht bald nach dem Wiener Kongreß ein 
Verfassungsstaat wurde, sind verschieden gewesen.

Schon die Neuordnung des preußischen Staatsgebietes, wie es aus dem Wiener 
-Kongreß hervorgegangen war, bildete ein großes Hindernis. Es galt, den neuen
preußischen Staat passend in Provinzen zu teilen und diesen eine ständische Verfassung 
:zu verleihen. Das war eine überaus große und schwierige Aufgabe. Erst wenn
diese gelöst war, wollte Friedrich Wilhelm III. die einzelnen Provinziallandtage bezw. 
■einen Ausschuß derselben als „Vereinigten Landtag“ gelegentlich nach Berlin berufen, um 
sich von ihnen bei wichtigen allgemeinen Staatsfragen beraten zu lassen. Die Mehrheit 
des preußischen Volkes aber sehnte sich, weil es in den Jahren nach dem Wiener Kongreß 
■mit dem Aufbau seiner wirtschaftlichen Verhältnisse hinreichend beschäftigt war, nicht nach 
einer Verfassung. Wenigstens drängte das Volk den König, mit dem es gemeinsam soviel 
Leid ertragen und so große Gefahren überstanden hatte, nicht, das gegebene Versprechen 
bald zu erfüllen.

Den größten Widerstand aber fand der Staatskanzler, so oft er die Verheißung 
des Königs vom 22. Mai 1815 zu verwirklichen suchte, in jener Adelspartei, die schon 
die Reformen des Ministers vom Stein widerraten hatte. An ihrer Spitze stand der Minister 
von Klcwitz. Diese Partei führte den Kampf gegen den Fürsten Hardenberg versteckt 
und fand an der Regierung der Hofburg in Wien eine gewaltige Stütze. Dieser Adels
partei gelang es schließlich, auch den jugendlichen Kronprinzen, den späteren König 
Friedrich Wilhelm IV., auf ihre Seite zu ziehen und hauptsächlich durch ihn das Vertrauen, 
■das der Fürst Hardenberg bei dem König genoß, zu erschüttern. Viel hinderte ferner das 
laut gefeierte Wartburgfest und die Ermordung Kotzebues durch Sand die Sache der 
Konstitution. Rechtzeitig starb der Staatskanzler, (wie oben erwähnt, am 26. November 
1822), so daß er seinen Sturz nicht mehr erlebte. So gelangte der preußische Staat trotz 
■des Versprechens vom 22. Mai 1815 nicht zu einer Verfassung, sondern nur zu Pro
vinzialständen (1823.)

Erst unter Friedrich Wilhelm IV. sollte Preußen ein Verfassungsstaat werden. 
Unter seinem Vater hatte die Adelspartei obgesiegt, weil sich das Volk, durch wirtschaft
liche Sorgen niedergehalten, um staatliche Angelegenheiten nicht kümmern konnte. Nach 
dem Tode Friedrich Wilhelms III. aber, als Preußens wirtschaftliche Verhältnisse infolge 
des Zollvereins besser geworden waren, nahm das gesamte Volk den Kampf um die 
Verfassung, den bis zum Jahre 1822 allein der Fürst Hardenberg gegen die reaktionäre 
Adelspartei geführt hatte, auf und führte ihn gegen diese siegreich durch, nicht als ob 
^Friedrich W ilhelm IV. anderen Sinnes geworden wäre denn als Kronprinz, sondern weil 
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dieser Fürst, seine Abneigung gegen den Konstitutionalismus jetzt überwindend, um der 
deutschen Frage willen die Bundesgenossenschaft seines Volkes suchte. Durch diese hoffte 
er die Sympathie des gesamten deutschen Volkes zu erlangen und so den Weg zu finden, 
auf dem er allein ohne Östreich eine Reform des deutschen Bundes durchführen, d. h. die 
deutschen Stämme zu einer Nation womöglich unter dem Scepter des Hohenzollernhauses 
einigen konnte. Dieses Ziel zu erreichen, ist Friedrich Wilhelm IV. nicht geglückt. 
Trotzdem hat er sein Wort, das er vor dem Ausbruch der Berliner Märzrevolution durch 
das Patent vom 18. März gegeben, gehalten und zugleich das Versprechen seines König
lichen Vaters, seinem Volk eine repräsentative Verfassung zu geben, eingelöst. In den 
folgenden Zeilen will ich nun versuchen, die Geschichte der preußischen Verfassungsfrage 
von ihren Anfängen, d. h. von der Zeit, wo der Minister Freiherr vom Stein an der Spitze 
der preußischen Regierung stand, bis zur Veröffentlichung der Verfassungsurkunde vom 
31. Januar 1850 übersichtlich darzustellen. Ich werde zunächst die preußische Verfassungs
frage unter der Regiernng König Friedrich Wilhelms III., sodann unter der seines Sohnes, 
Friedrich Wilhelms IV., behandeln.

Die Literatur, in der dieser Stoff behandelt wird, ist sehr umfangreich. Sie ist, 
in dem ersten Bande des Werkes von Dr. Ludwig von Rönne: „Das Staatsrecht der 
preußischen Monarchie“ sorgfältig verzeichnet. Sie insgesamt zu prüfen, ist mir nicht 
möglich gewesen. Mir ist für die preußische Verfassungsfrage unter der Regierung Friedrich 
Wilhelms III. vor allem Heinrich von Treitschke ein vortrefflicher Führer gewesen. Seine 
Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts sowie sein Aufsatz: „Der erste Verfassungskampf 
in Preußen“1) haben mir für die Geschichte der preußischen Verfassungsfrage jener 
Zeit gute Dienste geleistet. Ein nicht minder zuverlässiger Leiter ist mir der oben 
erwähnte Dr. Ludwig von Rönne durch das genannte Werk gewesen und neben ihm ins
besondere für die Zeit König Friedrich Wilhelms IV. Dr. iur. et phil. E. Schwartz durch 
sein Werk: „Die Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 31. Januar 1850.“ 
Außerdem sind von mir benutzt: „Die Begründung des deutschen Reiches“ von Heinrich 
von Sybel, „Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein“ von G. H. Pertz, Felix 
Rachfahls Buch : „Deutschland, Friedrich Wilhelm und die Berliner Märzrevolution“, sowie 
Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen“ und R. Kosers Aufsatz2): „Friedrich Wilhelm IV. 
am Vorabend der Märzrevolution.“3)

’) Vergi.: Preußische Jahrbücher. Jahrgang 1872.
a) Vergi.: Historische Zeitschrift 83. Band S. 43—84.
3) Die Schrift von Dr. Max Blumenthal, königlichem Bibliothekar in Berlin : Aus Hardenbergs 

letzten Tagen (Verlagsbuchhandlung von Hermann Costenoble, Berlin 1902) ist mir zu spät bekannt geworden, 
um für die vorliegende Abhandlung noch benutzt werden zu können.
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Die preußische Verfassungsfrage zur Zeit König Friedrich Wilhelms III.

Die ersten Versuche, dem preußischen Staate eine Verfassung zu verleihen, sind 
von dem Minister Freiherrn vom Stein gemacht worden. Schon in seiner Schrift „Über die 
zweckmäßige Bildung der Obersten und der Provinzial-, Finanz- und Polizeibehörden in der 
preußischen Monarchie,“ Nassau im Junius 1807, hatte er seine Ansichten über die Um
gestaltung der Verwaltung in dem preußischen Staate, in den Gemeinden, den Städten, 
den Kreisen, den Provinzen sowie der obersten Behörde in Berlin entwickelt. Er war 
aber in dieser Zeit der Aufregung und Sorgen, als der Zustand der Monarchie geradezu 
hoffnungslos geworden war, mit seinen Vorschlägen bei Friedrich Wilhelm III. nicht 
durchgedrungen. Stein sah im Gegensatz zu dem König und seiner Umgebung den Grund 
des Zusammenbruchs des preußischen Staates nicht nur in der veralteten Heeresverfassung 
und in der Feigheit vieler Truppenkörper, sondern auch in der Teilnamlosigkeit vieler 
Bürger an dem Niedergange des Vaterlandes. Der Minister suchte daher die Kräfte, die 
Bisher im Staate niedergehalten waren, dadurch zu wecken, daß er aus dem absolutistisch 
regierten Preußen allmählich einen Verfassungsstaat schaffen wollte.

Der ständische, feudale Staat des Mittelalters war wie in den übrigen deutschen 
Staaten so auch in Brandenburg zu Anfang der Neuzeit im Laufe der Jahrzehnte ein 
rein despotischer geworden. In Brandenburg-Preußen war diese Veränderung des Regi
ments unter dem Großen Kurfürsten vor sich gegangen. Es ist bekannt, wie dieser 
Monarch mit starker Hand insbesondere in dem Herzogtum Preußen, wo er souverän war, 
die Macht der Landstände und der Patrizier in den Städten zu brechen wußte. Noch 
energischer handelte sein Enkel, der König Friedrich Wilhelm I., gegen den Adel und 
die Patrizier in Preußen. Als einige Herren von den preußischen Ständen sich i. J. 1717 
gegen eine Reform der Kriegsgefälle aussprachen und auf eine Vereinbarung mit dem 
Landtage hinwiesen, schrieb er an den Rand des Berichtes : „Ich stabilere die Souveränität 
und setze die Krone fest wie einen rocher von bronce und lasse den Herren Junkers den 
Wind vom Landtag.“ Als der ständische Widerstand gebrochen war und die Städte wie 
der Adel in den einzelnen Landschaften neben dem Landesherrn ihre Selbständigkeit nicht 
mehr behaupten konnten, ging der König daran, dem Gesamtstaate eine einheitliche 
Ordnung zu geben. Dabei dachte aber Friedrich Wilhelm I. keineswegs daran, seinem
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Volke eine, wenn auch noch so bescheidene Selbstverwaltung zu verleihen. Er schuf ein 
durchaus absolutistisches Regiment. Neben ihm sollte fernerhin weder eine besondere 
Adels- noch Volksgewalt irgendwelcher Art bestehen. In den Städten stand bisher an 
der Spitze der Verwaltung ein Bürgermeister, zuweilen auch mehrere, meist verabschiedete, 
für den militärischen Dienst nicht mehr brauchbare Offiziere, die städtische Interessen 
oft nicht kannten und nur durch königliche Berufung auf ihren Civilposten gekommen 
waren. Die übrigen Magistratsmitglieder waren aus einigen wenigen Patrizierfamilien 
genommen und übten im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes das Kooptationsrecht, 
aus. Dieses Recht hob Friedrich Wilhelm I. auf, wandelte es in ein Vorschlagsrecht um 
und stellte die gesamte Stadtverwaltung unter die Oberaufsicht des Steuerrates, eines, 
königlichen Beamten, der bisher nur die Aufgabe gehabt hatte, die Staatssteuer einzuziehen. 
Von jetzt ab wurden mehrere Städte zu einem Stadtkreise zusammengelegt, dessen Ver
waltung der genannte Steuerrat ausübte. Trotzdem war eine einheitliche, segensreiche 
städtische Regierung selten zu finden, da der Steuerrat, der Magistrat und die Zünfte oft 
uneinig waren.

Auf dem Lande waren die Kräfte des Volkes erst recht gebunden. Hier hatte 
der grundbesitzende Adel allein das Regiment in der Hand. Denn dieser und die 
Pächter auf den Domänen waren im Besitze der Ortspolizei und der Gerichtsbarkeit über 
erbuntertänige Bauern. Die Lage derselben war durchaus unfrei. Sie waren an die 
Scholle gebunden, hatten an ihre Herren Zinsen zu zahlen, Frondienste zu leisten und 
unterstanden dem Züchtigungsrecht ihrer Herren. Sie hatten ihre Kinder zum Gesinde
dienst zu stellen. Diese waren im Falle der Verheiratung von der Einwilligung des 
adeligen Herrn abhängig. Frei waren nur die sogenannten Kölmer in Litauen und Preußen, 
die einst bei ihrer Ansiedelung das Kulmer Recht erhalten hatten und dadurch unabhängig 
von dem Adel geworden waren. Erträglich war auch die Stellung der Bauern im 
Westen, in den rheinischen Landen; aber durchaus hart und unfrei war die Lage der 
Bauern in den ehemals slavi sehen Gebieten im Osten. Die Erbuntertänigkeit aufzuheben 
und so die Lage der Bauern zu verbessern, hat Friedrich Wilhelm I., um den Haß 
des Adels nicht noch mehr zu erregen, als es schon der Fall war, nicht versuchte 
Er begnügte sich, einigermaßen geordnete und rechtliche Verhältnisse zu schaffen. Er
ließ die Rittergüter, die er zu Landkreisen zusammenlegte, durch Landräte verwalten.. 
Diese waren wie die Steuerräte von dem eingesessenen Adel präsentiert und aus seiner 
Mitte genommen. Ihre Aufgabe war ähnlich der der Steuerräte in den Stadtkreisen.. 
Sie hatten die Grundsteuer zu veranschlagen und einzuziehen, die Rekruten auszuheben,, 
für Wegeordnung und Sicherheit des Verkehrs zu sorgen. Unterstellt waren ihnen Steuer
einnehmer, Kreissekretäre und Landreiter. Mit diesen übten sie die finanzielle, militärische 
und polizeiliche Verwaltung der einzelnen Kreise aus. Waren der grundangesessene Adel 
und die Städter mit der Verwaltung oder im Falle von Streitigkeiten mit der Entscheidung 
des Landrates oder des Steuerrates unzufrieden, so konnten sie sich an die Kriegs- und 
Domänenkammer, als die nächst höhere Instanz, wenden. Diese entschied nach Anhörung 
der Landräte bezw. Steuerräte, die auswärtige Mitglieder der Kammer waren.
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Die Krieg’s- und Domänenkammer war eine Provinzialbehörde und erst von 
Friedrich Wilhelm I. i. J. 1717 geschaffen. Vorher gab es zwei Provinzialbehörden, das 
Kriegskommissariat und die Amtskammer. Da sie sich meist befehdeten, so vereinigte 
sie der König zu einer kollegialischen Behörde, der Kriegs- und Domänenkaminer. An 
ihrer Spitze stand ein Kammerpräsident. Unter ihm leiteten besondere Dirigenten, denen 
Kriegs- und Domänenräte zur Seite standen, die einzelnen Abteilungen der Kammer.

Die oberste Behörde bildete das von Friedrich Wilhelm I. i. J. 1723 geschaffene 
Generaldirektorium. Dieses hatte in Berlin seinen Sitz und zerfiel wie die Kammern in 
den Provinzialhauptstädten in mehrere Abteilungen, au deren Spitze Minister gestellt 
waren. Den Vorsitz in dem Generaldirektorium hatte der König selbst. Er entschied 
in allen zweifelhaften Fällen endgültig.

An diesen Einrichtungen hat Friedrich der Große nichts Wesentliches geändert. 
So freien Ansichten er auch auf dem Gebiete des Geisteslebens huldigte, so hat er doch 
nie daran gedacht, seinem Staate etwa nach englischem Muster eine Verfassung zu geben. 
Einen großen Teil seines Volkes, namentlich den im Osten wohnenden, hielt er wohl noch 
nicht für reif, ein Verfassungsleben zu führen. Er ließ vorsichtig alles beim Alten, damit 
sein durch die 3 schlesischen Kriege hart mitgenommener Adel und die Städter sich wirt
schaftlich wieder erholen könnten. Vor allem aber war er selbst viel zu sehr Despot, 
als daß er auch nur einen Teil der Verwaltung an den Adel oder gar an das Volk 
abgetreten hätte. Friedrich Wilhelm IL, sein Neffe und Nachfolger in der Regierung, 
änderte ebenfalls nichts in der Staatsverwaltung. Die Händel in Holland, die revolutionäre 
Bewegung in Frankreich und die 2. und 3. Teilung Polens nahmen sein politisches Denken und 
Handeln ganz in Anspruch. Sein Sohn aber, Friedrich Wilhelm III., konnte die beab
sichtigte Aufhebung der Erbuntertänigkeit zunächst nicht durchführen, weil die äußere 
Politik Preußens von Anfang seiner Regierung an seine größte Aufmerksamkeit und 
Vorsicht erforderte. »

Die Folge der absolutistischen Herrschaft in Preußen war, daß die Bewohner des 
Landes und der Städte jedes Interesse für die Staatsverwaltung verloren hatten. Namentlich 
die große Masse des Volkes hatte keinen Sinn für die eigenen Gemeindeangelegen
heiten, geschweige denn für die Verhältnisse des Kreises, der Provinz und des Gesamt
staates. Liebe zum Vaterlande und dem Fürstenhause zeigte sich im Volke nur in Zeiten 
schwerer Not und Bedrängnisse. Vielfach aber war besonders in den sozial besser 
gestellten Kreisen nach dem 7jährigen Kriege an die Stelle nationaler Gesinnung allmählich 
eine weltbürgerliche getreten und durch die einheimische wie auswärtige Literatur 
und namentlich durch die französische Revolution gefördert worden. So war die 
Bevölkerung Preußens beim Ausbruch des Krieges von 1806/7 sozial gestellt und innerlich 
gestimmt. Nach dem Frieden von Tilsit (9. Juli 1807) aber „verharrte die Masse des 
preußischen Volkes in tiefer Abspannung. Sie war erschöpft von den Drangsalen des 
Krieges, durch die Alleinherrschaft des Adels von allem politischen Denken entwöhnt.“.1)

0 Vergi. II. von Treitschke a. a. O. Bd. I, S. G21. 
2
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Groß war infolge des Tilsiter Friedens für den preußischen Staat der Verlust der Länder 
zwischen Rhein und Elbe, und hoch waren die Kriegskosten, die an Frankreich gezahlt 
werden mußten ; geradezu niederschmetternd aber war die Gleichgiltigkeit gegenüber den 
traurigen Ereignissen und deren Folgen, die nicht nur die Volksmassen, sondern auch 
einen großen Teil der Gebildeten bis in die höchsten Kreise der Regierung beherrschte.

Sollte der preußische Staat nach dem Zusammenbruch wieder existenzfähig werden, 
so mußte in der Bevölkerung reges Interesse für staatliche Dinge geweckt werden. Diesen 
Weg zur Rettung hatte keiner schärfer erkannt als der Freiherr vom Stein. Schon im 
Juni 1807 hatte er ihn in seiner obenerwähnten Schrift „Über die zweckmäßige Bildung 
der Obersten und der Provinzial-, Finanz- und Polizeibehörden in der preußischen 
Monarchie“ dem König empfohlen. Er war aber damals mit seinen Vorschlägen, die 
Erbuntertänigkeit der Bauern aufzuheben und den Städten Selbstverwaltung in ihren 
kommunalen Angelegenheiten zu gewähren, noch nicht durchgedrungen. Erst nach dem 
Frieden von Tilsit, als der König Friedrich Wilhelm III. ihm die Stellung eines ersten 
Ministers übertragen hatte, gelang es ihm, durch das Edikt vom 9. Oktober 1807 „den 
erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen 
Verhältnisse der Landbewohner betreffend“։) die Leibeigenschaft, die noch als Erbunter
tänigkeit unter den Bauern bestand, abzuschaffen und zwei Drittel der Bevölkerung mit 
dem Besitz persönlicher Freiheit zu beschenken. Er bezweckte damit zunächst nichts 
anderes, als in der ländlichen Bevölkerung Interesse für ihre Scholle zu erregen. Vor
sichtig hielt er mit einer Landgemeindeordnung zurück. Denn Stein war der Ansicht, 
daß die eben frei gewordenen Bauern mit der Einrichtung ihrer neuen persönlichen Ver
hältnisse ausreichend beschäftigt wären.

Einen Schritt weiter glaubte der Minister in den Städten tun zu können. Kurz 
vor seiner Entlassung aus dem Amte, die Napoleon I. von Friedrich Wilhelm III. 
gebieterisch gefordert hatte, wußte er diesen zu bewegen, durch das Gesetz vom 
19. November 1808 den Bewohnern der Städte Selbstverwaltung ihrer kommunalen An
gelegenheiten zu sichern und die Fesseln, die das wirtschaftliche Leben, den Handel und 
Verkehr, beengten, zu beseitigen. Daher wurde gleichzeitig mit dem Erlaß der Städte
ordnung den Bewohnern des Landes Religions- und Gewerbefreiheit gewährt. Vorbildlich 
für das Gesetz vom 19. November 1808 waren Stein die ständischen Verhältnisse in 
den märkischen Landen, die er aus eigener Anschauung kannte, sowie namentlich die 
Selbstverwaltung in den Städten und Kreisen Englands, die er einst bei längerem 
Aufenthalte in diesem Lande kennen gelernt hatte. Er hatte dort erfahren, daß die 
Verwaltungskosten in England, weil dort die Selbstverwaltung herrschte, verhältnismäßig 
viel geringer seien als in Preußen, wo die absolute Bureaukratie das Regiment in den Händen 
hatte.* 2) Doch war dies nicht der Hauptgrund, der Stein bewog, durch den König den 
Städten die Verwaltung ihrer kommunalen Angelegenheiten anvertrauen zu lassen. Der 

։) Vergi. Pertz: „Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein“. Bd. II, S. 23.
2) Vergi. Pertz a. a. 0. Bd. II, S. 10.
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Hauptgrund war ein anderer. Der Minister war fest überzeugt, daß, wenn nur erst der 
freie Bürger an der kommunalen Selbstverwaltung Gefallen gefunden und ihren Segen 
praktisch kennen gelernt haben würde, er dann auch bald sein Interesse dem Kreise, der 
Provinz, dem Gesamtstaate, dem er angehörte, zuwenden würde. „In die aus besoldeten 
Beamten bestehenden Kollegien dränge sich leicht und gewöhnlich ein Mietlingsgeist ein, 
ein Leben in Formen und Dienstmeehanismen, eine Unkunde des Bezirks, den man verwalte, 
eine Gleichgiltigkeit, oft eine lächerliche Abneigung gegen denselben, eine Furcht vor 
Veränderungen und Neuerungen  Sei der Eigentümer von aller Teilnahme an 
der Provinzialverwaltung ausgeschlossen, so bleibe das Band, das ihn an das Vaterland 
binde, unbenutzt, die Kenntnisse, welche ihm seine Verhältnisse zu seinen Gütern und 
Mitbürgern verschafften, unfruchtbar. Seine Wünsche und Verbesserungen, die er einsähe, 
um Abstellungen von Mißbräuchen, die ihn drückten, verhallten oder würden unterdrückt, 
und seine Muße und Kräfte, die er dem Staat unter gewissen Bestimmungen gern widmen 
würde, würden auf Genüsse aller Art verwandt oder in Müssiggang aller Art aufgerieben ... 
Man töte also, indem man den Eigentümer von aller Teilnahme an der Verwaltung 
entferne, den Gemeingeist, den Geist der Monarchie, man nähre den Unwillen gegen die 
Regierung, man vervielfältige die Beamtenstellen und verteure die Kosten der Verwaltung.“ 
Ähnliche Gedanken hat der Freiherr vom Stein wiederholt geäußert.1) Berühmt ist vor 
allem das sogenannte Testament Steins, eine Denkschrift, datiert Königsberg, den 24. No
vember 1808, die er vor seinem Weggange aus Preußen an seine Freunde richtete. In 
dieser hatte er niedergelegt, was er in seiner Ministerzeit erreicht, was er noch geplant hatte, 
nämlich eine allgemeine Nationalrepräsentation.2) „Heilig war mir und bleibe uns“, schreibt 
Stein unter anderem in dem Testament, „das Recht und die Gewalt unseres Königs. 
Aber damit dieses Recht und diese unumschränkte Gewalt das Gute wirken kann, was in 
ihr liegt, schien es mir -notwendig, der höchsten Gewalt ein Mittel zu geben, wodurch sie 
die Wünsche des Volkes kennen lernen und ihren Bestimmungen Leben geben kann. 
Wenn dem Volke alle Teilnahme an den Operationen des Staates entzogen wird, wenn 
man ihm sogar die Verwaltung seiner kommunalen Angelegenheiten entzieht, kommt es 
bald dahin,՛ die Regierung teils gleichgültig, teils in einzelnen Fällen in Opposition mit 
sich zu betrachten. Daher ist der Widerstreit oder wenigstens Mangel an gutem Willen 
bei Aufopferung für die Existenz des Staates. Wo Repräsentation des Volkes unter uns 
bisher stattfand, war sie höchst unvollkommen eingerichtet. Mein Plan war daher, 
j eder aktive Bürger, er besitze 100 Hufen oder eine, er habe Landwirt
schaft oder Fabrikation, er habe ein bürgerliches Gewerbe, oder sei durch 
geistige Bande an den Staat geknüpft, habe ein Recht zur Repräsentation. 
A on der Ausführung oder Beseitigung eines Planes hängt Wohl und Wehe unseres Staates 
ab, denn auf diesem Wege allein kann der Nationalgeist positiv erweckt und belebt 
werden. ......

։) Vergi. Pertz a. a. 0. Bd. I, S. 425 u. f. und Bd. II, S. 10—12 u. 115-170.
s) Vergi. Pertz a. a. O. Bd. II, S. 311.
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So hat der Minister Freiherr vom Stein die Repräsentativverfassung des preußischen 
Staates vorbereitet und ist infolge dessen als der Vater des konstitutionellen Regierungssystems 
in Preußen anzusehen. Stein stand mit seiner Ansicht nicht allein da. Er fand Zu
stimmung bei Männern, deren Namen einen guten Klang haben. Zu seinen Anhängern 
gehört insbesondere der Fürst Hardenberg, der Minister Wilhelm von Humboldt, der Ober- 
Kammerpräsident von Vincke, der spätere Oberpräsident von Westfalen, der Minister von 
Schrötter und der Kanzler von Schrötter, obgleich diese letzteren die Pläne Steins, unter 
diesen selbst die Städteordnung, zunächst nur auf die Provinz Preußen beschränkt wissen 
wollten. Selbstverständlich fanden Steins Pläne auch Widerspruch. Von Ilaugwitz, Lombard, 
von Köckeritz, Beyme, von der Marwitz waren Anhänger des Alten. Der König Friedrich 
V ilhelm III. verhielt sich damals dem Plane Steins gegenüber, eine Nationalrepräsentation 
zu schaffen, abwartend. Die Zeitverhältnisse am Ende d. J. 1808 waren nicht so beschaffen, 
daß er damals gleich an die Ausführung der weiteren Pläne Steins denken konnte. Ihm 
genügte zunächst das Edikt vom 9. Oktober 180՜ und der Erlaß der Städteordnung vom 
19. November 1808.

Nach Steins Rücktritt aus dem Ministerium erhielt seine Stelle auf kurze Zeit der 
Herr von Altenstein. Im Juni 1810 wurde der Fürst Hardenberg erster Minister. Er 
war wie Stein ein Anhänger sowohl der sozialen Reformen als auch der Repräsentativ- 
Verfassung. Doch drängte er, als er das Ministerium des Äußeren übernommen hatte, nicht 
auf eine schnelle Einführung derselben, da er sehr wohl wußte, wieviel näher liegende 
Aufgaben der preußische Staat damals in der Zeit der Not und der tiefsten Erniedrigung 
zu lösen hatte. Durch die Erfüllung der französischen finanziellen Forderungen infolge 
des Tilsiter Friedens wurde Preußen fast an den Rand dos Bankerotte gebracht. Darum 
aber hat der Fürst Hardenberg doch nicht den Gedanken fallen lassen, dem preußischen 
Staate zu rechter Zeit durch den König eine Verfassung zu verleihen. Es ist interessant 
zu sehen, in wieviel Erlassen König Friedrich Wilhelms HL in jener trüben Zeit Rücksicht 
auf „eine künftige Nationalrepräsentation“ als den notwendigen Abschluß des großen 
Reformwerks genommen wird. Йо berief, um das Kriegsschuldenwesen zu ordnen, der 
König eine interimistische Nationalrepräsentation nach Berlin. Sie tagte vom April 1812 bis 
zum Juli 1815. Zum ersten Male sehen wir im preußischen Staate Vertreter des Bauern
standes an den Staatsgeschäften teilnehmen. Neben 18 Rittergutsbesitzern und Vertretern 
von 12 Städten saßen 9 Vertreter des „Rustikalstandes“1). Selbst in den einzelnen Provinzen 
kamen in jenen Jahren der Not Mitglieder aller Stände, des Adels, der Städte und auch der 
Bauern zeitweise zusammen, um ihre Provinzialangelegenheiten zu ordnen. So waren auf dem 
Königsberger Landtage vom J. 1812 neben den Rittern und den Bürgern auch „die Köllmer“ 
vertreten. Als die Freiheitskriege beendet waren und auf dem Wiener Kongreß die 
politische Neugestaltung Europas und Deutschlands geschaffen w erden sollte, da setzten auf 
demselben die Abgeordneten Preußens, der Fürst Hardenberg und Wilhelm von Humboldt, es

։) Vergi. H. von Treitschkes Aufsatz: „Der erste Verfassungskampf in Preußen“ Preußische Jahr
bücher 1872. S. 334.
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’durch, daß der gesamten deutschen Nation landständische Verfassungen im Artikel 13 der 
Wiener Akte verbürgt wurden. Doch schon ehe der Antrag Hardenbergs und Humboldts 
Annahme gefunden hatte, erschien am 22. Mai 1815 jener berühmte Erlaß König Friedrich 
Wilhelms III., der dem Volke eine Verfassung versprach.1) Er lautet:

Verordnung über die Landstände.

§ 1. Es soll eine Repräsentation des Volkes gebildet werden.
§ 2. Zu diesem Zweck sind:

a) die Provinzialstände da, wo sie mit mehr oder minder Wirksamkeit noch 
vorhanden sind, herzustellen und dem Bedürfnisse der Zeit gemäß ein
zurichten ;

b) wo gegenwärtig keine Provinzialstände versammelt sind, sie anzuordnen.
§ 3. Aus den Provinzialständen wird die Versammlung der Landesrepräsentanten 

gewählt, die in Berlin ihren Sitz haben soll.
§ 4. Die Wirksamkeit der Landesrepräsentanten erstreckt sich auf die Beratung 

über alle Gegenstände der Gesetzgebung, welche die persönlichen und Eigen
tumsrechte der Staatsbürger mit Einschluß der Besteuerung betreffen.

§ 5. Es ist ohne Zeitverlust in Berlin eine Kommission niederzusetzen, die aus 
einsichtsvollen Staatsbeamten und Eingesessenen der Provinzen bestehen soli.

§ 6. Diese Kommission soll sich beschäftigen a) mit der Organisation der Land
stände, b) mit der Organisation der Landesrepräsentanten, c) mit der Aus
arbeitung einer Verfassungsurkunde nach den aufgestellten Grundsätzen.

§ 7. Sie soll am 1. September d. J. zusammentreten,
§ 8. Unser Staatskanzler ist mit der Vollziehung dieser Verordnung beauftragt 

und hat uns die Arbeiten der Kommission demnächst vorzulegen. Er 
ernennt die Mitglieder derselben und führt darin den Vorsitz, ist aber 
befugt, in Behinderungsfällen einen Stellvertreter für sich zu bestellen.

So geschehen Wien, den 22. Mai 1815.
Friedrich Wilhelm.

Überall in Preußen wurde diese Verordnung, in der der König neben einer 
■ständischen Provinzialverfassung eine Repräsentation des Volkes versprach, mit großer 
Freude aufgenommen. Es war aber diese Verheißung Friedrich Wilhelms III, die er auf 
•den Rat seines Kanzlers, des Fürsten Hardenberg, seinem Volke gab, ein schwerer, ver
hängnisvoller Fehler. Denn sie einzulösen, war in den nächsten Jahren unmöglich. Viele 
Hindernisse mannigfacher Art traten der Absicht des wohlwollenden Königs und seines 
Kanzlers entgegen. Sollte aus den Landständen der einzelnen Provinzen eine Repräsentation 
des Volkes geschaffen werden, sei es daß die Landtage zusammen in ihrer vollen Mitglieder
zahl, sei es daß auch nur ein Ausschuß derselben einen vereinigten Landtag bilden sollte, 
so mußten vorher die Provinzen selbst erst eine neue landständische Verfassung erhalten,;

։) Vergi. Quellenbuch zur brandenburgisch-preußischen Geschichte von Dr. Fr. Zurbonsen. S. 304. 



da die Zusammensetzung der einzelnen preußischen Provinzen infolge der Gestaltung, die- 
Preußen auf dem »Wiener Kongreß gegeben wurde, vielfach eine ganz andere wurde, als 
sie es bis dahin gewesen war. Die Bildung der neuen Provinzen machte an sich schon 
viel Mühe und Verdruß und drängte zunächst jede andere Arbeit in der Regierung zurück. 
Es ist bekannt, daß zuerst 10 Provinzen, dann 8 gebildet wurden. Sie abzugrenzen 
erforderte seitens der Regierungsbeamten, die mit diesem schwierigen Werk beauftragt 
waren, viel Mühe und Geduld. Es galt Gebiete, die bisher von den verschiedensten 
Fürsten regiert waren, mit alten preußischen Landesteilen zu verbinden, und preußisches 
Staatsgebiet, das seit langer Zeit innerhalb des Gesamtstaates eine besondere Einheit, 
gebildet hatte, zu trennen und mit neu gewonnenem zu einer neuen Einheit zu verschmelzen. 
Das war um so schwerer, als die Bewohner von dem alten Verbände in der Regel nicht 
losgelöst zu werden wünschten. Sie überhäuften daher mit Bittgesuchen die Regierung 
und selbst den König, sie doch in dem alten Staatsverbande, dem sie durch Jahrhunderte 
angehört hätten, zu belassen. So wehrten sich namentlich die Altmärker, mit dem von 
Sachsen gewonnenen Gebiet zu einer Provinz vereinigt zu werden. Man nahm auf die 
Bitten und Wünsche einzelner altpreußischer Landesteile nach Möglichkeit Rücksicht, 
konnte aber nicht alle berücksichtigen.

Als die Provinzen gebildet waren, türmten sich für die Regierungsbeamten 
Schwierigkeiten anderer Art auf. Aus vielen neugewonnenen Ländern waren die bisherigen 
Herren noch nicht abgezogen, sondern verkauften Domänen und zogen Steuern ein, als. 
ob sie noch die Länder besäßen. Überall mußten Sonderrechte geschont werden. Es. 
geschah, soweit es möglich war. So behielten die Rheinlande ihren code Napoléon. In 
Schwedisch-Pommern blieb die bisherige Verfassung; Steins Städteordnung und das allge
meine preußische Landrecht einzuführen wagte man nicht. Selbst das Zollgesetz von 
1818 wurde hier erst nach längerem Zaudern eingeführt. „Es galt, sagt Treitschke1), die 
Ausländerei im Inlande, die Kleinstaaterei im Großstaate zu bekämpfen.“ Dazu kam der 
Haß und der Unwille, mit dem die neuen Untertanen in den preußischen Staatsverband 
eintraten. Rheinländer wie Sachsen, Vorpommern wie Polen waren erbittert, dem ihnen 
verhaßten preußischen Staatsverbande fortan angehören zu müssen. So hatte die preußische 
Regierung in den Jahren nach dem Wiener Kongresse eine überaus schwierige Arbeit, 
zu verrichten. Dem Beamtentum jener Zeit gebührt auch heute noch der innigste Dank 
dafür, daß es unentwegt und geduldig die ihm gestellte fast unlösbar erscheinende Aufgabe, 
gelöst hat.

Sie konnte aber nur so erfüllt werden, wie es geschah, nämlich unter einer
absoluten Regierung. Eine konstitutionelle Regierung hätte, falls sie schon vorhanden 
gewesen wäre, nimmermehr die Schwierigkeiten, die die Neuordnung des preußischen 
Staates nach d. J. 1815 verursachten, überwinden können; sie wären durch die Konstitution 
nur vermehrt worden. Man stelle sich einmal vor, wie alle die Fragen, die die Neuordnung 
der staatlichen Verhältnisse mit sich brachte, durch ein Parlament hätten beraten und gut
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geheißen weiden sollen. Der Wirrwar wäre dann unendlich groß und die Lösung der 
staatlichen Aufgaben vielleicht unmöglich geworden. Sicher war der Weg, den die 
preußische Regierung damals einschlug, der richtige. Erst mußten geordnete staatliche 
Verhältnisse geschaffen werden, ehe mau an provinzielle oder gar staatliche repräsentative 
Verfassungen denken konnte. Es mußte dies um so mehr geschehen, als neben den 
•Schwierigkeiten, die die Abgrenzung und Organisation der Provinzen bereitete, wirtschaft
liche auftraten. Es mußten die Wunden geheilt werden, die der Krieg verursacht hatte, 
■es mußte der Wohlstand des Volkes wiederhergestellt werden. Eine Milliarde und 20 
Millionen Franken waren in der Zeit von 1806—1812 von Preußen an Frankreich gezahlt 
worden.1) Dazu kamen die unberechenbaren Opfer des Befreiungskrieges. Nach dem 
Frieden brachten die Hungerjahre von 1816 und 1817 und die spottbilligen englischen 
-Fabrikwaren der Landwirtschaft und der Industrie große Not.

Unter diesen Verhältnissen dem preußischen Staate eine Verfassung zu geben, 
war einfach unmöglich. Für den erst neu einzurichtenden Staat wäre die Verleihung 
■einer Konstitution in dieser Zeit der wirtschaftlichen Not geradezu ein Unglück gewesen. 
Die süddeutschen Staaten, die in den Jahren nach dem Wiener Kongreß eine landständische 
Verfassung erhielten, beweisen nicht das Gegenteil. Denn sie waren durch den Krieg 
lange nicht so mitgenommen, als der preußische Staat und hatten bei weitem nicht so tief 
gehende Organisationsveränderungen vorzunehmen brauchen. Sowie die Verhältnisse in 
-Preußen in dem Jahrzehnt nach dem Wiener Kongreß lagen, war eine straffe, absolute 
Regierung die einzig mögliche. Daß Preußen unter König Friedrich Wilhelm III. eine 
solche gehabt hat, daß Männer wie Hardenberg, Klewitz, von Vincke, von Sack, Sethe, 
Siivern, Zerboni, von Motz, Maaßen u. a. an der Spitze der Verwaltung standen und 
ruhig und sicher die für richtig befundenen Wege wandelten, ist für Preußen ein großes 
Glück gewesen.

Die organisatorischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurden aber noch 
¡gesteigert durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Der Kriegsminister von Boyen, 
Gneisenau, von Grolman, die den Gedanken von Scharnhorst verwirklichen wollten, stießen 
überall auf großen Widerstand. Das Budget war in jenen Jahren auf etwa 50 Millionen 
Taler festgesetzt. Die 10 Millionen Einwohner aber des fast verarmten Landes konnten 
diese Summe nur schwer aufbringen. Dabei war das Heeresbudget sehr vermindert worden. 
Der König hatte die Stärke des stehenden Heeres auf 120 000 Mann festgesetzt. Das 
war für Preußen, da es weit ausgedehnte Grenzen zu schützen hatte, eine sehr geringe 
Truppenzahl; ohne die Landwehr war diese Aufgabe nicht zu erfüllen. Trotzdem riefen 
die Steuern im Lande großen Unwillen hervor. Dazu verdächtigte man am Hofe die 
Landwehr als revolutionärer Gesinnung fähig. Die alten Berufssoldaten sahen mit Ver
achtung auf die, wie sie meinten, unbrauchbare Miliz. Allen privilegierten Klassen aber 
erschien die allgemeine Wehrpflicht als eine Verletzung ihrer Rechte. Erst allmählich 
gewöhnte sich das preußische Volk an diese Einrichtung.

’) Treitschke a. a. 0. S. 323.
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Dasselbe gilt von der Stein-Hardenbergischen Gesetzgebung. Sehr schwer hielt, 
es, das Gesetz vom 9. Oktober 1807 durchzuführen. Selbst die Städteordnung hatte viel
fach noch nicht Wurzel gefaßt. Während der Kriegsjahre, wo die Städte häufig auf sich 
allein angewiesen waren, hatten die Bürger gern von der Selbstverwaltung Gebrauch 
gemacht. Nach dem Kriege aber zeigte sieh wieder die alte Eifersucht der Büreaukratie 
gegen das selbständige Bürgertum; und auch die Bürger selbst waren vielfach schwer für- 
die Selbstverwaltung heranzuziehen. Die häuslichen Sorgen sowie Gleichgültigkeit gegen 
die kommunalen Interessen hielten sie zurück, sich um städtische Angelegenheiten zu 
kümmern. Erst im Laufe der Jahre haben sie den Segen der Selbstverwaltung kennen 
und schätzen gelernt.

Ein letztes Hindernis für die Einführung einer Verfassung in Preußen bildeten die 
politischen Vorgänge in Deutschland und das Verhältnis Preußens zu Ostreich. Die 
Gründung der Burschenschaft, die laute, tumultuarische Feier des Wartburgfestes am 
18. Oktober 1817, der Lärm in den süddeutschen Kammern, vor allem aber die Ermordung 
des russischen Hofrates von Kotzebue durch Sand erregte in hohem Maße die Aufmerk
samkeit nicht nur der östreichischen, sondern auch der preußischen Regierung und wurde 
als ein Ausfluß revolutionären Geistes angesehen. Diese politischen Auswüchse hatten 
zur Folge, daß der König Friedrich Wilhelm III. sich immer mehr der Politik Metternichs 
zuwandte und der seines eigenen Staatskanzlers entfremdet wurde.

In der inneren Politik freilich ging Preußen seine eigenen Wege. Ihre Zoll
politik, die von dem Minister von Motz und dem Generalsteuerdirektor Maaßen eingeleitet 
war, setzte die preußische Regierung ohne Rücksicht auf Ostreich durch. Auch in der 
Organisation ihrer Provinzen, in der Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht handelte 
sie durchaus selbständig. An allen diesen Dingen konnte sie die Regierung der Hofburg 
nicht hindern. Dieser lag nur daran, Preußen in der äußeren Politik auf seiner Seite zu 
haben. Dies war aber nicht mehr möglich, sobald Preußen ein konstitutioneller Staat 
wurde. Als solcher konnte es mit dem absoluten östreichischen Staate fortan in der 
äußeren Politik nicht mehr Zusammengehen ; darum hielt Metternich, so oft er mit Friedrich 
Wilhelm III. zusammentraf, diesen voii dem konstitutionellen Wege zurück. Nur ein 
großer Staatsmann hätte in den ersten 5 Jahren nach dem Wiener Kongreß in Preußen 
bei solcher Lage an die Einführung einer Verfassung denken können.

Ein solcher Mann aber fehlte Preußen. Der König selbst besaß nicht die Kraft,, 
die widerstrebenden Kräfte zu besiegen. Trotz seines Versprechens, das er am 22. Mai 
1815 seinem Volke gegeben hatte, war er in den nächsten Jahren infolge der erwähnten 
politischen Ereignisse der Einführung der Verfassung abhold geworden. Er war auch i. J. 
1815, als er das Versprechen gegeben hatte, im Innersten seines Herzens kein Freund der 
Verfassung gewesen, er hatte es aber gegeben, weil er sich seinem Volke für die vielen 
Opfer, die es in den Befreiungskriegen gebracht hatte, dankbar erweisen wollte, zumal 
er wußte, daß sich Stein und Hardenberg wie ein großer Teil seiner gebildeten Untertanen 
danach sehnte. Sein Kanzler Hardenberg aber war, so sehr er auch die Einführung 
der Verfassung bei dem Könige befürwortete, nicht der Mann, der sie hätte durchsetzen
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können. Ihn hinderte daran nicht allein die Neuordnung des Staates, nicht die wirtschaftliche 
Kalamität und Niedergeschlagenheit und Verdrossenheit der Bürger, sondern noch vielmehr 
sein Charakter. Je älter er wurde, desto mehr Blößen gab er sich. Ein festes, durch
greifendes Handeln war nie seine Sache gewesen. Häufig vernachlässigte er wichtige 
Angelegenheiten, und namentlich um die Finanzfragen des Staates, die damals seitens der 
preußischen Regierung große Aufmerksamkeit erforderten, kümmerte er sich wenig. Alles 
dieses bot seinen Gegnern am Hofe wie in den Provinzen willkommene Angriffspunkte 
und Gelegenheit, ihn bei dem Könige zu verdächtigen. Außer Hardenberg wäre nur noch 
Stein imstande gewesen, die Konstitution in Preußen einzuführen, aber auch er besaß nicht 
mehr die alte Kraft und Lust, das Werk zu vollbringen. Er war damals wie mancher andere 
Preuße durch den Gang der deutschen Politik verletzt und noch mehr ärgerte ihn, daß 
er nicht den alten Einfluß in der Regierung wiedergewann.

Bei solcher Lage der äußeren und inneren politischen Verhältnisse wäre die Ver
leihung einer Verfassung, selbst einer ständischen, für Preußen kein Glück gewesen. 
Trotzdem hat der Staatskanzler von Hardenberg wiederholt den Versuch gemacht, die 
Reichsstände, nachdem sie am 22. Mai 1815 durch den König verheißen waren, zu schaffen. 
Sofort nach dem Erlaß hatte er die Oberpräsidenten angewiesen, Adlige aus ihrer Provinz 
vorzuschlagen, die geeignet wären, in die Verfassungskommission, wie sie der Erlaß 
forderte, einzutreten.1 2) Erhoffte am Ende d. J. 1816 mit derselben in die Beratung einer 
Verfassung eintreten zu können. Doch dies konnte nicht gelingen, weil, wie wir gesehen 
haben, die Minister und Oberpräsidenten durch näher liegende Aufgaben in Anspruch 
genommen waren. Dann aber stellte sich schon jetzt der Minister von Klewitz, der bisher 
die Politik Steins und Hardenbergs kräftig unterstützt hatte, den Verfassungsplänen 
des letzteren energisch entgegen. Er wie der Adel in den Provinzen wollte die alten 
Zustände erhalten und sehnte sich nach keiner Verfassung. Klewitz empfahl daher in 
einer Denkschrift vom 24. September 1816 dem Staatskanzler, vor der Hand nur Pro
vinzialstände zu bilden und die Nation die Reichsverfassung ruhig ab warten zu lassen.*)  
So kam eine Verfassungskommissioii. wie sie der Erlaß verhieß, nicht zustande. Trotzdem 
aber gab Hardenberg seine Lieblingsidee nicht auf. Am 20. März 1817 war der neue 
Staatsrat, den schon Stein empfohlen hatte, gebildet, um den Einfluß der Kabinettsrcgieruung՜ 
herabzudrücken. Am 30. März desselben Jahres bestimmte eine neue Kabinettsorder, daß 
aus den Mitgliedern des Staatsrates die Verfassungskommissioii gebildet werden sollte. 
Es wurden zu Mitgliedern derselben bestimmt: Fürst Hardenberg, Fürst Radziwiłł, 
Gneisenau, der frühere Minister von Brockhausen, die aktiven Minister Altenstein, Beyme, 
Kircheisen, Humboldt, Bülow, Schuckmann, Wittgenstein, Klewitz, Boyen, ferner General 
Knesebeck, Erzbischof Spiegel, Stägemann, Grolmann, Ancillon, Rhediger, Savigny, 
Eichhorn, Daniels.3) Die Kommission sollte zunächst die Eingesessenen der Provinzen 
hören, dann sollten ihre Ansichten im Staatsrat vorgetragen und schließlich dessen 

]) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. 0. S. 348.
2) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. ,0. S. 348.
3) Treitschke, Preußische .Jahrbücher a. a. 0. S. 349.
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Vorschläge dem Könige unterbreitet werden. Doch auch jetzt kam der Staatskanzler in 
der Verfassungsangelegenheit keinen Schritt vorwärts. Wie die Minister, so waren auch 
die Mitglieder des Staatsrates durch andere Aufgaben, namentlich durch eine neue Steuer
vorlage derart beschäftigt, daß die Verfassungskommission gar nicht zusammentreten konnte.

Inzwischen hatte sich Klewitz den Landständen, die keine Verfassung wünschten, 
noch mehr genähert. In einer Denkschrift vom 28. April 1817: „Was erwarten die 
preußischen Länder von ihrem König, und was kann ihnen der König gewähren?“ verlangte 
der Minister Herstellung der Provinzialstände und zugleich erhebliche Erweiterung ihrer 
Rechte. Er hatte aber die Absicht, in allen Provinzen durch die Ausdehnung der 
Rechte gleiche Landstände zu errichten. Solche ständische gleiche Provinzialverfassung 
würde die Wünsche aller Provinzen erfüllen. Sie würde auch wirksamer sein als eine 
Verfassung für den Gesamtstaat. Der Staatskanzler widersprach sofort, als er am 9. Juni 
1817 die Denkschrift erhalten hatte. Auch der König Friedrich Wilhelm III. billigte die 
Forderung des Ministers von Klcwitz nicht.

Da schlug dieser vor, die Kotabein der einzelnen Provinzen über die Ver
fassungsangelegenheit zu hören. Sie aber nach Berlin zu berufen, widerriet er, weil er 
fürchtete, daß eine Versammlung von Kotabein in der Großstadt leicht ein Tummelplatz 
sozialer Leidenschaften werden möchte. Er empfahl daher, bevor die Verfassungskommission 
ihre Arbeit begönne, die Provinzen durch Abgesandte bereisen und dort an Ort und Stelle 
die Meinung der Kotabein über eine Verfassung einholen zu lassen. Doch eine Bereisung 
der Provinzen war nicht ohne Gefahr für das Zustandekommen der geplanten Reichsstände. 
Es war nämlich zu erwarten, daß jede Provinz ihre besonderen Wünsche haben würde; 
und dann war es natürlich schwer, wenn nicht geradezu unmöglich, das Verfassungswerk 
zu stände zu bringen. Diese Gefahr aber wurde nicht ins Auge gefaßt. Der Vorschlag 
des Ministers von Klewitz fand den Beifall der Kommission und die Genehmigung des 
Königs. So wurden noch im Spätsommer d. J. 1817 drei Kommissare in die Provinzen 
gesandt, von Altenstein reiste in die westlichen, Beyme nach Pommern und Preußen, und 
von Klewitz suchte Brandenburg, Sachsen, Schlesien und Posen auf. Die Reisen waren 
meist erfolglos. Einheitliche Wünsche wurden nirgends in den Kotabeinversammlungen der 
Provinzen geäußert. Außerdem fehlte den meisten die nötige politische Bildung. Es 
war klar, daß, wenn damals dem preußischen Staate eine Verfassung gegeben werden 
sollte, sie nur ein Geschenk der Krone sein konnte, wie es die Verleihung der Städteordnung 
gewesen war.

Durch die Bereisung der Provinzen also hatte die Regierung in der V erfassungsfrage 
keinen Fortschritt gemacht; aber auch der Staatsrat wurde mit dieser Angelegenheit 
in den nächsten Jahren nicht betraut. Die Regierung in Preußen samt dem Könige wurde 
durch die laute Feier des Wartburgfestes am 18. Oktober 1817 und noch mehr durch die 
Ermordung Kotzebues durch den Studenten Sand (1819) in Unruhe versetzt und erschreckt. 
Beides sah man als den Ausfluß jakobinischer Gesinnung an. Fürst Metternich erklärte, 
Preußen und Ostreich seien verpflichtet, à sévir contre cet esprit de Jacobinisme1) Л or 

։) Treitschkc, Preußische Jahrbücher a. a, O. S. 409.
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allem war man besorgt, den Rheinlanden, die viel französisches Denken und Wesen in sich 
aufgenommen hatten, eine Reichsverfassung zu geben. Fürst Hardenberg war, um die Stimmung 
dieser Provinz kennen zu lernen, i. J. 1817 nach Engers gereist. Es wurde ihm in dem Schlosse 
daselbst, wo er Wohnung genommen hatte, zuerst eine Adresse der Rheinländer überreicht. 
Sie trug 5000 Unterschriften und hatte zum Inhalt die Bitte um Verleihung von Reichsständen. 
In Berlin erschrak man über die große Zahl der Unterschriften, namentlich der König Friedrich 
Wilhelm III. nahm die Bitte um Gewährung einer Verfassung sehr ungnädig auf. Er erklärte in 
einer Kabinettsorder vom 21. März 1818, „daß er sich allein den Zeitpunkt für die Ausführung 
seiner Zusage vorbehalte.“ Außer dieser Bittschrift der rheinischen Bürgerschaft erhielt 
der Staatskanzler in Engers eine des rheinischen und eine des westfälischen Adels. Die Ver
fassung wurde keineswegs in ihnen zurückgewiesen. Man verlangte namentlich in der des 
westfälischen Adels, an der auch der Freiherr von Stein mitgewirkt hatte, nicht allein eine 
Vertretung des Landadels, sondern auch aller landbauenden Klassen. Die Landstände 
sollten berufen werden, damit sie diese Angelegenheit ordneten. Der Staatskanzler antwortete 
freundlich, aber ausweichend.

Am Hofe in Berlin aber erhielten die Gegner der Verfassung, der reaktionär gesinnte 
Adel, um diese Zeit einen mächtigen Gönner und Freund in dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm.. 
Dieser widerriet durchaus die augenblickliche Einführung einer Verfassung für den Gesamtstaat.. 
Ständische Provinzialeinrichtungen zu schaffen, müsse man zur Zeit erstreben. Das war 
auch die Stimmung der preußischen Regierung, als der Staatskanzler in Engers weilte. 
In seiner Abwesenheit wandte sie sich an den Gesandten am Bundestage zu Frankfurt a/M. 
und ließ durch diesen erklären, Preußen hätte durch die Bereisung der Provinzen das 
Material gewonnen, um ständische Provinzialeinrichtungen zu schaffen; diese würde die; 
Regierung den Provinzen geben. Der Einführung der Reichsstände aber wurde gar nicht 
Erwähnung getan. Als Hardenberg im Mai des Jahres 1818 nach Berlin zurückgekelirt war, 
wagte er nicht, diesen Schritt rückgängig zu machen, zumal die Mitglieder des Staatsrates bald 
darauf nach Hause in die Ferien reisten, die bis Ende September dauerten, Im Herbst 
d. J. aber begab sich der König mit seinem Staatskanzler zu dem Aachener Kongreß. So 
kam das Verfassungswerk im Laufe des Jahres 1818 nicht von der Stelle.

Besonders aber war das Jahr 1819 der Verfassungsfrage sehr ungünstig. Der 
Ermordung Kotzebues durch Sand in diesem Jahre ist schon Erwähnung getan. Auf 
Friedrich Wilhelm III. machte sie großen Eindruck. Auch das laute, wüste Treiben 
der süddeutschen Kammern gefiel dem König sehr wenig. Erst recht aber wurde der König der 
Verfassungsfrage feindlich gesinnt, als die Minister von Bayern und Württemberg sich mit 
Klagen über das Treiben ihrer Kammern an die preußische Regierung wandten und direkt 
anfragten, ob es nicht das Beste sei, sich durch einen Staatsstreich der Verfassung zu 
entledigen. Wenn der Monarch den beiden Regierungen ihren Plan auch widerriet, so wurde 
er doch jetzt zweifelhaft, ob es zeitgemäß sei, das Versprechen vom 22. Mai 1815 ein
zulösen. Die Klagen der süddeutschen Regierungen aber bestimmten ihn noch mehr 
als zuvor, sich der Metternichschen Politik anzuschließen. Die Demagogenverfolgungen 
wurden infolge dessen damals nirgends ärger betrieben als in Preußen. Als der König im 

3*
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Juli 1819 mit seinem Staatskanzler in Teplitz weilte, kam Metternich am 28. d. M. zu ihm 
und wußte den arglosen Monarchen für die Karlsbader Beschlüsse zu gewinnen. Hardenberg 
machte gute Miene zum bösen Spiel. Er stellte sich mit dem König auf Metternichs Seite 
in der Hoffnung, die Furcht vor den revolutionären Umtrieben würde sich sehr bald als 
grundlos erweisen, und dann könne er um so sicherer an die Durchführung seines Ver*  
fassungswerkes herangehen.

’) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. 0. S. 424.
2) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. 0. Ց. 425 —428.

Aber noch ein anderer Umstand verhinderte damals die Einführung einer Verfassung 
in Preußen. Im Anfang des Jahres 1819 hatte Friedrich Wilhelm auf den Kat seines 
Freundes von Witzleben den Staatsmann Wilhelm von Humboldt in das Ministerium berufen. 
Ihm waren die ständischen und kommunalen Angelegenheiten zur Bearbeitung zugewiesen. 
Der neue Minister war ein Anhänger der Verfassung und hatte in einer Denkschrift seine 
Ansicht über dieselbe niedergelegt. Als Schüler Steins wollte Humboldt wie dieser das 
Parlament auf der Selbstverwaltung der Gemeinden, der Kreise und der Provinzen aufbauen. 
Es sollte ein ständisches und aus Vertretern des Adels, der Bürger und der Bauern zusammen
gesetztes sein. Humboldts Verfassungsideen stimmten in der Hauptsache mit denen Harden
bergs überein. Leider aber war er wie auch Stein mit dem Staatskanzler in jener Zeit ver
feindet. Dieser hatte ihn erst am 12. August in das Ministerium eingeführt und ibm die 
Akten über die Bereisung der Provinzen bis dahin nicht zugehen lassen. Ja der Staatskanzler 
hatte, ohne Humboldt davon Mitteilung zu machen, dem Könige am 11. August, also einen 
Tag vor seiner Einführung in das Ministerium,1) seinen eigenen Verfassungsentwurf unter
breitet. So gingen die beiden Männer, Hardenberg und Wilhelm von Humboldt, die geeignet 
gewesen wären, in gemeinsamer Arbeit dem preußischen Staat eine Verfassung zu geben, 
kalt und mißtrauisch neben einander her und schadeten sich und dem Staate.

Friedrich Wilhelm HI. wies am 23. August 1819 Hardenberg an, aus der vor 
2 Jahren gebildeten Staatsratskommission eine neue zur Ausarbeitung eines Verfassungs
entwurfes zu bilden. Gewählt wurden außer dem Staatskanzler Humboldt, Schuckmann, 
Ancillon, Daniels und Eichhorn. Dieser Kommission sollte auch des Staatskanzlers Ver
fassungsentwurf zur Beratung unterbreitet werden. Nicht einmal jetzt erhielt Humboldt 
Einsicht in Hardenbergs Verfassungsentwurf. Erst am 12. Oktober, als die neu gebildete 
Verfassungskommission zu ihrer ersten Sitzung zusammentrat, wurde dieser bekannt. Er 
trägt die Überschrift: „Ideen zu einer landständischen Verfassung in Preußen.“2) Wie 
Stein knüpft Hardenberg alle ständischen Rechte an den Grundbesitz und ist sogar bereit, 
die altständischen Territorien wiederherzustellen; nur solle nicht allein der Landadel, sondern 
der gesamte Grundbesitz in der Kammer vertreten sein. Der Staatskanzler hoffte durch 
seinen Entwurf die altständische Partei am Hofe für sich zu gewinnen.

Der Verfassungsausschuß beschloß in seiner ersten Sitzung, „erst einen allgemeinen 
Plan über das Ganze der ständischen Einrichtungen ohne alles Detail zu entwerfen, nach 
diesem zu der Kommunalordnung, dann zu der kreisständischen und provinzialständischen
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und endlich zu der allgemeinen reichsständischen Verfassung überzugehen.“1) Humboldt 
liielt mißgestimmt mit seinem eigenen Entwurf zurück. Ancillon und Eichhorn entwarfen 
jeder für sich einen Verfassungsplan. Prinzipielle Gegensätze traten in diesen Entwürfen 
wie überhaupt in den Ansichten der Ausschußmitglieder nicht hervor. Man entschied sich 
für das Zweikammersystem und gab dem ständisch gegliederten Parlament nicht nur eine 
beratende, sondern auch eine gesetzgebende Stimme. So wäre denn trotz der Feindschaft 
Hardenbergs und Humboldts ein Verfassungswerk zu stände gekommen, wenn es nicht durch 
die reaktionäre Partei am Hofe verhindert worden wäre. Diese nutzte die Karlsbader 
Beschlüsse, die am Jahrestage der Schlacht bei Leipzig i. J. 1819 in Preußen bekannt gemacht 
wurden, für ihre Zwecke geschickt aus. Das ganze Verfassungssystem wurde als eine 
revolutionäre Einrichtung hingestellt. Humboldt begann jetzt seinen Kampf gegen die 
Karlsbader Beschlüsse und trat energisch für die preußische Verfassung ein. Er beantragte, 
den Grafen Bemstoff, der jene unterzeichnet hatte, zur Verantwortung zu ziehen. Dies 
aber war unmöglich, da er in Übereinstimmung mit Friedrich Wilhelm III. gehandelt 
hatte. Zugleich klagte Humboldt den Staatskanzler an, er sperre, wie einst das geheime 
Kabinett vor d. J. 1806, die Minister von der Krone ab. Er verlangte unmittelbaren Ver
kehr mit dem Könige. Es war klar, daß Hardenberg und Humboldt nicht mehr zusammen 
arbeiten konnten. Einer mußte weichen. Der Kanzler verbündete sich jetzt mit Wittgenstein, 
einem Feinde der Verfassung, und mit der östreichischen Partei, um sich auf seinem Posten 
zu halten. So schied am Ende d. J. 1819 Wilhelm von Humboldt aus dem Ministerium. 
Mit ihm verließen den Staatsdienst der Kriegsminister von Boyen und General von Grol- 
rnann, die beide Anhänger der Verfassung waren. Auf diese Weise bekam die reaktionäre 
Partei in der Regierung immer mehr die Oberhand.

Zunächst aber wurde die Verfassungsangelegenheit scheinbar gefördert. Am 
17. Januar d. J. 1820 nämlich erschien ein Erlaß des Königs über das Staatsschuldenwesen. 
In ihm wurde verheißen, daß künftig „die Aufnahme eines Darlehns nur mit Zuziehung 
und unter Mitgarantie der künftigen reichsständischen Versammlung geschehen könne“. 
Mit diesem Gesetz beging Hardenberg, der dem Könige dazu geraten hatte, einen schweren 
Fehler ähnlich dem, den er durch das Edikt vom 22. Mai 1815 begangen hatte; denn er 
ließ den absoluten Fürsten eine wichtige Verpflichtung Reichsständen gegenüber, die noch 
garnicht vorhanden waren, öffentlich aussprechen. Dieses Staatsschuldengesetz vom 
17. Januar 1820 hat denn auch tatsächlich zwei Jahrzehnte später dem preußischen Staate 
noch große Verlegenheiten bereitet. Augenblicklich aber war es für die Verfassungsfrage 
von keiner Bedeutung. Denn da der Staatskanzler alle Gesuche des grundbesitzenden 
Adels um Wiederherstellung՛ der landständischen Einrichtungen zurückwies, so geriet das 
ganze Verfassungswerk immer mehr ins Stocken. Ohne die Mitwirkung des großen Grund
besitzes war die Selbstverwaltung schon in den Gemeinden und Kreisen unausführbar. 
Man hörte daher auch wenig von der Verfassungsarbeit. Die meisten Freunde der Reichs
stände hatten nach dem Rücktritt Humboldts kaum noch Hoffnung auf Einführung einer 

։) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. O. S. 431.
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Konstitution. Die Zeit war überhaupt sehr ungünstig für die Verfassungsfrage. Ostreich 
leitete damals seine Interventionspolitik ein, und Preußen schloß sich ihm an. Freilich der 
preußische Staatskanzler hatte nicht aufgehört, die Sache der Reichsstände einen Schritt 
vorwärts zu bringen. Um die Grundlage der Verfassung, die Kommunalordnung, schneller 
zu fördern, war am 12. Februar 1820 eine besondere Kommission, aus 6 Mitgliedern 
bestehend, eingesetzt worden.1) Vorsitzender war der Direktor der preußischen Bank, 
Friese; Mitglieder waren: der Rheinländer Daniels, ferner Eichhorn, Bernuth, Geh. Rat. 
Streckfuß und der Oberpräsident von Westfalen, Vincke. Diese Kommission arbeitete 
fleißig. Sie brachte in 3 Monaten 3 wichtige Gesetzentwürfe fertig: Die Kreisordnung, 
Städteordnung und Landgemeindeordnung. Die Entwürfe liegen heute nicht mehr vor. 
Sie scheinen aber auf sehr freien Grundsätzen gegründet gewesen zu sein, denn ein 
Mitglied des Staatsrates nannte sie „einen Feuerbrand zur Revolution“.2)

’) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. 0. S. 438.
2) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. 0. S. 442.
3) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. O. S. 442—443.

Als sich der Kampf um die Grundlagen der neuen Verfassung entwickelte, lud 
Ostreich neben den übrigen Großmächten auch Preußen zum Kongreß nach Troppau ein, 
um über die Unterdrückung der italienischen Revolution zu beraten. Friedrich Wilhelm III. 
folgte der Einladung, und sein Staatskanzler begleitete ihn. Bevor aber beide abreisten, 
überreichte Hardenberg seinem Könige eine Denkschrift, deren Inhalt die neue Verfassung 
bildete. Hardenberg hoffte in Troppau nicht nur Friedrich Wilhelm HL, sondern auch 
die beiden Kaiser Franz und Alexander für sein Verfassungswerk zu gewinnen. Nach 
diesem Entwurf3) sollten die allgemeinen Reichsstände bestehen:

a) Aus einer ersten Kammer, in welcher
1. die Standesherren,
2. die evangelischen und katholischen Bischöfe,
3. eine gewisse Anzahl Deputierter aus den adeligen Grundbesitzern,
4. eine ebenfalls bestimmte Anzahl Mitglieder nach der Ernennung Sr. Majestät 

Sitz und Stimme hätten.
b) Aus einer zweiten Kammer, die von den Provinzialständen gewählt wurde, 

und zwar aus:
1. einer bestimmten Anzahl Deputierter der Besitzer adeliger Güter,
2. einer ebenfalls bestimmten Anzahl Deputierter der Städte,
3. einer gleichfalls bestimmten Anzahl von Deputierten des Bauernstandes. 

Die 3 Stände der zweiten Kammer sollten für sich einzeln die Vorlage beraten, und dann 
sollte der von dem Könige ernannte Präsident das Plenum versammeln, um einen gemein
samen Beschluß zu erwirken. Sollte dies das erste Mal nicht gelingen, so sollte das 
Plenum wieder zusammentreten und nochmals sich auf einen gemeinsamen Beschluß zu 
einigen suchen. Würde auch so dieses Ziel nicht erreicht, so sollte die Vorlage an die erste 
Kammer verwiesen und die Entscheidung derselben dem König zur Vollziehung übergeben 
werden. Administrative, wie militärische Angelegenheiten sollten nicht vor die Kammer 
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kommen, ebensowenig die Polizei- und auswärtigen Angelegenheiten. Nur allgemeine 
Gesetze und Sachen sollten die Kammer beschäftigen, die Versammlungen sollten nicht 
öffentlich sein, nur die Beschlüsse bekannt gemacht werden. Nach denselben Grundsätzen 
sollten die Provinzialstände, aber mit dem Einkammersystem, eingerichtet werden. 
Auch hatte Hardenberg, um den grundbesitzenden Adel für seine Ideen zu gewinnen, 
geplant, in den neugeordneten Provinzen die alten landständischen Versammlungen bestehen 
zu lassen. Dem Oberpräsidenten sollten gewissermaßen mehrere kleine Provinzen unterstellt 
werden. Es sollten also die neugebildeten Provinzen den altständischen Territorien ge
opfert werden. Beschwerden sollten hier ebensowenig wie in den Reichsständen vor
gebracht werden können. Allein vor dem Throne des Königs seien sie vorzutragen.

Der Verfassungsentwurf wurde von den drei Monarchen und den sie begleitenden 
Staatsmännern in Troppau besprochen. Er fand aber keine günstige Aufnahme. Friedrich 
Wilhelm III. ließ sich überreden, ihn nicht gut zu heißen. Einige Monate später waren 
der König und sein Kanzler in Laibach, um an den Beratungen der beiden Kaiser Franz 
und Alexander zur Unterdrückung der Revolution in Italien teilzunehmen. Auch hier 
mußte Hardenberg seitens der Monarchen und Metternichs die heftigsten Vorwürfe über seine 
Verfassungsideen hören. Trotzem war der Kanzler auch jetzt noch fest entschlossen, 
dieselben zu verwirklichen.

Während aber Hardenberg hoffte, sein Werk bald vollenden zu können, bereiteten 
ihm seine eigenen Anhänger und Freunde in Berlin schwere Hindernisse. Zur Zeit 
des Troppauer Kongresses (1820) nämlich hatte sein Freund Benzenberg anonym eine 
Schrift hcrausgegeben : „Die Verwaltung des Staatskanzlers Hardenberg“1). In derselben 
hob er die mannigfachen Verdienste des Staatskanzlers hervor und stellte, indem er auf 
die in Aussicht genommene Bildung der Reichsstände hinwies, unvorsichtig die Behauptung 
auf, daß die am 22. Mai 1815 „verheißene Repräsentation des Volkes“ ihrem Begriffe 
nach die ständische Vertretung überhaupt ausschließe. Das Repräsentativsystem bedinge 
die Öffentlichkeit der Verhandlungen, das Bewilligungsrecht u. a. Die Schrift kam in 
die Hände des Arztes des Reichskanzlers, namens Koreff, und durch diesen wurde sie in 
weitere Kreise geschickt und, nachdem sie ins Französische übertragen war, sogar in 
Frankreich bekannt gemacht. Eine bessere Waffe, als diese Schrift Benzenbergs hätten 
die Gegner Hardenbergs nicht in ihre Hände bekommen können, um sein Verfassungswerk 
und ihn selbst zu stürzen.

Als Hardenberg aus Italien, das er nach dem Laibacher Kongreß noch bereist 
hatte, nach Berlin zurückgekehrt war, sah er sofort, was für ein Unheil seine Freunde 
angerichtet hatten. Die altständische Partei erhob keck ihr Haupt und billigte laut die 
Ansicht des Herrn von Marwitz, es sei ein toller Gedanke, dem preußischen Staate, der 
aus so verschiedenen Elementen zusammengesetzt sei, eine Verfassung zu geben. Der 
König Friedrich Wilhelm III., der auch jetzt seinen Kanzler noch nicht fallen lassen 
wollte, übergab den Verfassungsentwurf, trotzdem er in Troppau wie in Laibach ihn nicht

։) Treitschke, Prenßische Jahrbücher a, a. 0. S. 445.
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gebilligt hatte, dennoch einer neuen Kommission zur Beratung. Es war dies die 4. Korn՝ 
mission, die geschaffen wurde. Die 3 voraufgehenden aber wurden nicht aufgelöst. Diese
4. Kommission bestand nur aus Gegnern der Entwürfe des Kanzlers. Ihre Mitglieder 
waren: Schuchmann, Wittgenstein, Ancillon und der Kabinettsrat Albrecht. Vorsitzender 
aber dieser Kommission wurde der junge Kronprinz Friedrich Wilhelm. Er war nicht 
ein Gegner der Verfassung überhaupt. Eingehend hatte er die Entwürfe Humboldts und 
Hardenbergs studiert. Aber er hatte sich von der preußischen Verfassung ein ganz 
anderes Bild gemacht als die beiden Staatsmänner. Der Prinz lebte in vergangenen 
Zeiten. Er glaubte, die mittelalterlichen Zustände, für die er sich begeisterte, wieder- 
herstellen zu können. Er wünschte daher in jeder Provinz zunächst die Gliederung der 
Stände nach dem Vorbild des Mittelalters zu gestalten. Die Reichsstände aber sollten im 
Laufe der Jahre „organisch“ aus den ständischen Körpern der einzelnen Landschaften 
herauswachsen. Er meinte daher die Einführung derselben auf spätere Zeiten verschieben 
zu müssen.

Die übrigen Kommissionsmitglieder teilten die Ansicht des Kronprinzen. Vor 
allem kam Ancillon dem romantischen Idealismus des Vorsitzenden entgegen. Er, der 
früher ein Anhänger Hardenbergs gewesen, behauptete jetzt in einer Denkschrift, die 
Verordnung vom 22. Mai 1815 enthalte einen Widerspruch : „Sie verspreche Stände und 
zugleich Volksrepräsentation. Der wahre Sinn des Gesetzes aber weise auf eine rein 
ständische Verfassung hin, deren Wesen in der Gliederung der Klassen bestände, da di& 
Volksrepräsentation die Klassen in die Massen würfe und nicht das Volk, wie es sein 
solle, einzig und allein in den Klassen der Eigentümer sähe.“1) Auch das Zweikammer
system schien ihm jetzt dem monarchischen Prinzip und der ständischen Verfassung zu 
widersprechen. Der Plan einer reichsständischen Verfassung müsse auf geraume Zeit ver
tagt werden, bis man in den Provinzialständen Erfahrungen über die fernere Entwicklung 
gesammelt habe. Alle Kommissionsmitglieder verwarfen den Entwurf des Staatskanzlers 
und beantragten beim Könige, eine neue Kommission bilden zu lassen, die allein 
die Provinzialverfassungen beraten sollte. Damit war dem Staatskanzler offen der Krieg 
erklärt. Hardenberg, welcher die Gefahr für seinen Lieblingsentwurf erkannte, nahm den 
Kampf auf und reichte am 2. Mai 1821 einen langen Bericht an den König ein. Er gab 
darin zu, „daß der Verfassungsentwurf einiges enthielte, was dem monarchischen Prinzip 
widerspräche.“2) Er kam den Gegnern sofort entgegen und erklärte sich bereit, Deputierte 
aus den landständischen Kreisen zur Beratung des Verfassungsentwurfes einzuberufen, 
obwohl er einsah, daß die Reichsstände ein sehr altständisches Gepräge erhalten würden. 
Damit gab er seinen Gegnern gewonnenes Spiel. Die alte Kommission, an deren Spitze 
der Kronprinz stand, hielt ihre Ansicht aufrecht und stellte dem Könige die Entscheidung 
anheim. Dieser aber entschied zu Gunsten der Kommission und befahl ihr, sich noch 
einmal nur mit der Einrichtung der Provinzialstände zu beschäftigen. Eine Kabinettsorden 

]) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. 0. S. 449.
2) Treitschke, Preußische Jahrbücher a. a. 0. S. 450.
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vom 11. Juni 1821 'benachrichtigte den Staatskanzler, daß „das Weitere wegen Zusammen
berufung der allgemeinen Landstände der Zeit, der Erfahrung, der Entwicklung der Sache 
und Sr. Majestät landesväterlicher Fürsorge anheimgestellt bleiben müsse.“ Durch eine 
andere Kabinettsorder vom 30. Oktober 18211) berief der König die fünfte und letzte 
Kommission, um „über die einstweilige Zusammensetzung und Zusammenberufung der 
Provinzialstände“ zu beraten. Sie sollte, wo diese vorgefunden würden, „sich möglichst 
an das historisch Bestehende halten“, wo sie aber verschwunden wären, „die Lokal
verhältnisse berücksichtigen und die monarchische Verfassung stets im Auge behalten“. 
Wieder wurde der Kronprinz an die Spitze der Kommission gestellt. Der Staatskanzler 
aber wurde jetzt nicht einmal Mitglied derselben. Dagegen wurden dieselben Männer als 
Mitglieder berufen, die der 4. Kommission angehört hatten. Neu hinzutraten der Minister 
von Voß-Buch, der Oberpräsident von Vincke, der Regierungspräsident Schönberg und der 
Schriftführer Geh. Rat Duncker. Am 4. Dezember 1821 begannen die Sitzungen der 
Kommission. Sie berief nacheinander Notabein aus den einzelnen Provinzen. Es waren 
größtenteils Vertreter des Landadels. Bürger und Bauern waren unter den Provinzial
deputierten so wenige, daß der Regierungspräsident Schönberg zweifelte, „ob die Einberufenen 
wirklich alle Wünsche der Provinzen zur Sprache gebracht hätten.“ Nachdem die Deputierten 
gehört waren, gab jedes Kommissionsmitglied sein Gutachten ab. Der Kronprinz und 
Ancillon vertraten die altständische Verfassung und wurden besonders von dem Minister 
von Voß-Buch unterstützt. Der Hardenbergsche Entwurf fand allein in dem Herrn von Vincke, 
dem Oberpräsidenten von Westfalen, und in Schönberg, dem Regierungspräsidenten von 
Merseburg, Verteidiger. Diese verwarfen zugleich die Meinung, daß mit Errichtung՜ 
der Provinzialstände die Verheißung des Ediktes vom 22. Mai 1815 erfüllt sei. Schließlich 
kam es am 21. Mai 1822 zu einem Kompromiß. In dem neuen Gesetz sollte das Edikt 
vom 22. Mai 1815 garnicht erwähnt, statt dessen aber aus der Kabinettsorder vom 11. Juni 
1821 der Satz aufgenommen werden, daß „das Wann und Wie der Reichsstände der 
landesväterlichen Fürsorge des Königs vorbehalten bleibe.“

Man hätte nun meinen sollen, daß für alle 8 Provinzen eine einheitliche Provinzial
verfassung geschaffen worden wäre. Aber auch dies geschah nicht. Die Mehrheit der Kom
missionsmitglieder war der Ansicht, „eine jede Provinz müsse ihre eigene vollständige Charte 
erhalten, eine Ehre und Wohltat, die eine jede gewiß hoch erfreuen würde.“2) Nach 
diesen einzelnen Provinzialverfassungen sollten die altständischen Landtage wiederhergestellt 
werden. Das aber verhinderten die neu organisierten Provinzen, und auf eine Loslösung 
einzelner Teile, wie sie auch damals noch gefordert wurde, ging die Regierung nicht ein. 
So mußte die Kommission, so schwer es ihr auch wurde, zu den 3 Ständen des Harden- 
bergschen Entwurfs zurückkehren. Man machte aber zur Bedingung, daß jeder Stand 
den Grundbesitzern angehöre. So bildeten der Adel und alle Rittergutsbesitzer ohne Unter
schied den ersten Stand, den zweiten die grundbesitzenden Städter und den dritten die

J) Treitsehke, Preußische Jahrbücher a. a. O. S. 456.
2) Treitsehke. Preußische Jahrbücher a. a. 0. S. 462.

4
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Bauern. Diese letzteren aber erhielten nur V« der Stimmen zugewiesen, die Städter 'և, 
der Großgrundbesitz die Hälfte.

Anfangs hatte die Kommission nicht geringe Lust, den einzelnen Landtagen Gesetze 
zuzuweisen und Sachen zur Beratung vorzulegen, die den Gesamtstaat betrafen. Man kam 
aber bald davon zurück, weil man einsah, daß die 8 fache Beratung die Gesetzgebung 
lähmen mußte. So gestand die Kommission den Provinziallandständen nur das Recht der 
Beratung über Provinzialgegenstände zu. Selbstverständlich waren die Verhandlungen nicht 
öffentlich.

Der alternde Kanzler wagte nicht mehr an sein Verfassungswerk heranzugehen. 
Der König aber verlangte von ihm am 16. September 1822 die Beschlüsse der Kommission 
zu begutachten, ernannte aber an demselben Tage den größten Gegner desselben, von Voß- 
Buch, zum Minister und Vizepräsidenten des Staatsrates. Hardenberg führte den ihm vom 
Könige erteilten Auftrag nicht mehr aus. Er folgte Friedrich Wilhelm III. zum Kongreß 
nach Verona (im Herbst 1822) und beauftragte einen seiner Räte, Friese, die Kommissionsent
würfe zu prüfen. Dieser urteilte sehr frei und ungünstig über dieselben und riet der Krone, die 
Entwürfe zurückzuweisen. Doch drang er mit seinem Rat nicht durch. Hardenberg konnte 
das Gesetz über die Provinzialstände nicht verhindern. Ein gütiges Geschick aber hat ihn 
davor bewahrt, dasselbe mit seinem Namen zu unterzeichnen. Er starb auf der Rückreise 
von Verona am 26. November 1822. Voß-Buch wurde jetzt erster Minister. Aber auch 
ihn ereilte der Tod wenige Monate nach Hardenbergs Hinscheiden. Sein Nachfolger, Feld
marschall Kleist von NOllendorf, schied aus dem Leben, bevor er sein Amt angetreten. 
Nun blieb die Regierung lange ohne leitenden Minister. • Jeder Widerstand gegen die 
Entwürfe der Kommission verstummte.

Am Geburtstage des Königs, am 3. August 1823, wurde das Gesetz der Provinzial
landstände verkündet. So war der Versuch, Reichsstände für den preußischen Staat zu 
bilden, nach Själirigem Kampfe kläglich gescheitert.

Friedrich Wilhelm III. ist nach dem Erlaß der Provinziallandstände überhaupt nicht 
mehr auf die Bildung von Reichsständen zurückgekommen; das preußische Volk selbst aber 
brachte damals dieser Frage wenig Verständnis entgegen. Einzelne Stimmen wie die Steins und 
des Historikers Dahlmann erinnerten wohl von Zeit zu Zeit an die Notwendigkeit der Einführung 
derselben; aber ihr Mahnruf wurde nicht gehört. Die große Masse des Volkes war für die 
Reichsstände zu wenig interessiert, zumal sie mit dem Aufbau der durch den Krieg zer
störten Güter noch immer hinreichend beschäftigt war. Friedrich Wilhelm III. aber war 
in den letzten Jahren seines Lebens geradezu ein Gegner der Reichsstände geworden. 
Dies zeigt am deutlichsten das Testament, das er i. J. 1838 entwarf. Nur durch den 
Tod wurde er daran verhindert, dasselbe zum Hausgesetz zu erheben.1)

„Meine Untertanen“, heißt es in diesen Aufzeichnungen, „besitzen in der geregelten 
Staatsverwaltung, in dem Staatsrate, in den Provinzialständen, in der Städteordnung, in den

։) Vergi. : „Die Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 31. Januar 1850, kommentiert 
von Dr. iur. et phil. E. Schwartz. Breslau. Verlag von Wilhelm Koebner 1896.“ S. 16—17.
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Kommunal Verfassungen die Garantie für die ungestörte Ordnung und Gesetzlichkeit; ich 
habe ihnen diese Institutionen aus freiem Willen erteilt und die Gewalt und Macht des 
Thrones unbeschränkt erhalten.

Auf dieser Unbeschränktheit der Königlichen Macht beruht vorzugsweise die 
Stellung, welche Preußen in dem allgemeinen Staatensystem einnimmt, und da eine Änderung 
dieses Grundpfeilers der Monarchie letztere selbst nachteilig berühren und wankend 
machen würde, so bestimme ich hierdurch, daß kein künftiger Regent befugt sein soll, 
ohne Zuziehung sämtlicher Agnaten, in dem königlichen Hause eine Änderung oder 
Einrichtung zu treffen, wodurch eine Veränderung in der jetzigen Verfassung des Staates, 
namentlich in Beziehung auf die ständischen Verhältnisse und die Beschränkung der 
Königlichen Macht bewirkt oder begründet werden könnte.

In der Verordnung vom Jahre 1820, betreffend das Staatsschuldenwesen, habe ich 
festgesetzt, daß wenn der Staat künftighin zu seiner Erhaltung oder zur Förderung des 
allgemeinen Besten in die Notwendigkeit kommen sollte, zur Aufnahme eines neuen 
Darlehens zu schreiten, solches nur mit Zuziehung und unter Mitgarantie der künftigen 
Reichsstände geschehen könnte. Sollte, so lange ich die Regierung führe, in diesem einen 
nur erwähnten Falle die Notwendigkeit eintreten, eine Reichsständische Versammlung zu 
diesem Behufe zusammenzurufen, so werde ich solche aus den Provinzialständen nehmen .... 
Es würde aus jedem der vier Stände der Provinzialständeversammlung ein Abgeordneter 
nach der Mehrzahl der Stimmen durch das Plenum der Versammlung gewählt werden .... 
Den Abgeordneten der Provinzialstände wird eine gleiche Anzahl von Mitgliedern des 
Staatsrates nach meiner Wahl beigegeben; in der Versammlung, deibn Präsidenten ich. 
ernennen werde, wird nach dem Geschäftsreglement bei dem Staatsrat verhandelt. Andere 
Fragen, als über den einen, oben erwähnten Gegenstand, werde ich einer solchen Ver
sammlung nie vorlegen  Ich verpflichte hierdurch meinen Nachfolger in der Krone, 
nach den vorangegebenen Bestimmungen zu verfahren. Diese Anordnungen sollen als ein 
Hausgesetz betrachtet werden.“

4*





Schulnachrichten.
L Allgemeine Lehrverfassung.

1. Übersicht

über die einzelnen Lehrgegenstände und die für jeden derselben bestimmte Stundenzahl.

F ä ch er
Gymnasium. Vorschule.

Sa
O.IU.I O.II U.II О.Ш 

coet.A
О.Ш 
coet.B U.III IV V VI Sa. 1 2 3

Christliche Religionslehre . 2 շ 2 2 2 2 2 3 17 3 3 3
Io

Deutsch (u. Geschichtserz.) 3 3 3 3 շ 2 2 3 3*  **)4* ֊ 28 7 7 6 20

Lateinisch.......................... 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 • 76 — — — —

Griechisch.......................... 6 6 6 6 6 6 6 — — — 42 — — — —

Französisch.......................... 3 3 3 3 2 2 շ 4 — — 22 — — — —

Englisch............................... 2 2 — — — — — 4 — — — —

Hebräisch.......................... շ 2 — — — — — — 4 — — — —

Geschichte.......................... } '
3

2 2 2 2 — — І23 — — — —

Erdkunde.......................... 1 1 1 շ 2 շ — — — —

Mathematik. Rechnen . . 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 4 4 3 11

Physik...............................

Naturbeschreibung . . .

2 2 շ 1 շ
1 2 2 2 2

G
O 

G
O

— — — —

Turnen............................... 3 3 3 3 3 3 3 21 2 — — 2

Zeichnen............................... 2 2 2 շ 2 10 — — —

Schreiben.......................... -• - - 2 2 2 6 3 3 3 9

Singen............................... 1 2 2 7 ՜շ՜ 2
1 1

Summą 41 41 41 37 37 37 37 36 30 30 — 21 19 17 —

*) Von den 4 bezw. 3 Stunden ist jè eine zu Geschichtserzählungen bestimmt.
**) Schreibunterrieht wird nur denjenigen Schülern der III und IV erteilt, die desselben noch 

bedürfen.
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2. Übersicht der Verteilung der Unterrichts-

Lehrer Ord. 0. I U. I O.II U. II 0. III coet. A. O.IIIcoet.B.

Direktor Dr. Schirlitz 0. I Lateinisch 7
Griechisch G

Professor Dr. Quidde
Mathematik 4 Mathematik 4 Mathematik 4

Mathematik 4
Physik 2 Physik 2

Professor Könnecke
Religion 2

Deutsch 3 j
Religion 2

1 Deutsch 3 
Hebräisch 2Hebräisch 2

Professor Newie U. I

Französisch 3 Lateinisch 5
Griechisch 2

Französisch 3 Französisch 3

Englisch 2

Professor Dr. Ziegel 0. II Geschichte u Erdkunde 3 Lateinisch 7
------V--- оTurnen 3

Professor Dr. Brendel IV Deutsch 3 Geschichte u.
Erdkunde 3

Geschichte 2
Erdkunde 1

Professor Ringeltaube U. II Griechisch 4
Deutsch 3

Lateinisch 7
Griechisch 2

Geschichte 2
Erdkunde 1

Professor Dr. Richter O.III 
coet.A Griechisch G Religion 2 Lateinisch 8

Griechisch 6

Professor Venzke O.III 
coet. В Horaz 2 Griechisch 4 Lateinisch 8

Griechisch 6

Oberlehrer Kunow U.1II Englisch 2 Französisch 3 Französisch 2

Oberlehrer Dr. Danker Physik 2
Turnen 3

Mathematik 3Mathematik 3 
Naturbeschreibung 2

Oberlehrer Dr. Apitzsch VI
Religion 2
Turnen 3

¡Französisch 2
Wissenschafti. Hilfslehrer

Dr. Steffen V Deutsch 2 Deutsch 2

Zeichenlehrer Stampa Zeichnen 2 Zeichnen 2

Lehrer am Gymnasium und an 
der Vorschule Strutz

Lehrer am Gymnasium und 
an der Vorschule Roloff

Gesang (Chor) 1

Gesang (Chor) 1 Gesang

stunden im Schuljahr 1902/03.

U. III IV V VI 1. Vorkl. 2. Vorkl. 3. Vorkl. Sa.

13

20

Religion 2
Religion 3 
Deutsch 1 

(Gesch.-Erz.)
20

18*  *)

Griechisch 6
Erdkunde 1

20

Deutsch 3 
Lateinisch 8

20

Erdkunde 2 21

22

20**)

- J/ateinisch 8 
Mathematik 3 Französisch 4 22

^aturbeschr.2 Mathematik 4
Naturbeschr.2

21

Religion 2 
französisch 2 Religion 2 Deutsch 3 

Lateinisch 8
24

Deutsch 2
Geschichte 2 Geschichte 2 

Erdkunde 2
Deutsch 2 

Lateinisch 8
Erdkunde 2 24

■Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2
Naturbeschr.2 Deutsch 6

Rechnen 3 27(244-3)
Turnen 3 Schreiben 3 —

Deutsch 1
(Gesch.-Erz.)
Rechnen 4

Schreiben 2

Rechnen 4
Schreiben 2

1
Deutsch 7
Rechnen 4 ’

Schreiben 3
1

27

_ Naturbeschr.2 Singen 2
Religion 3

1 7 Religion 3 30(284-2)
(Chor) 1 Singen 2 Rechnen 4

Schreiben 2 Singen 2

*) Professor Newie ist Bibliothekar der Gymnasialbibliothek. **) Professor Venzke ist Bibliothekar der Schüler
unterricht in V (3 Std.) von dem Stadtschullehrer Pagel erteilt.

Bibliothek. — i)er Turnunterricht in UIII (3 Std.) und IV (3 Std.) wurde von dem Stadtschullehrer Retzow, der Turn
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Übersicht über die von Ostern 19Q2 bis dahin 1903 absolvierten Pensen.*)

*) Da die absolvierten Pensen mit den ■allgemeinen Lehrplänen (Halle a/S Verlag der Buchhand
lung des Waisenhauses, 1901) übereinstimmen, wird die obige Übersicht auf die Angabe der Lektüre-Pensa 
in I—Ulli, der Aufgaben für die Aufsätze in I—UH und der Aufgaben für ilie Reifeprüfung im Deutschen, 
und in der Mathematik beschränkt.

Oberprima. Deutsch: Lebensbilder Goethes, Schillers und Herders (bei 
Goethes Leben). Daran sich anschließende Lektüre : Goethes lyrische Gedichte (Auswahl), 
ferner Auswahl aus ,Dichtung und Wahrheit’ und anderen wichtigen Abschnitten aus seiner 
Prosa. Goethes Tasso. Herders Stimmen der Völker und Cid; Schillers Maria Stuart und 
Gedankenlyrik ; Abschnitte aus Lessings Hamburgischer Dramaturgie, Heinrich von Kleists 
Prinz von Homburg und Ausblick auf die romantische Schule. Privatim: Shakespeares Jul. 
Cäsar und Macbeth. Übersicht über die im Lesebuche der unteren und mittleren Klassen 
dargebotenen Proben neuerer Dichter.

Themata für die Aufsätze: 1. Inwiefern ist Lessings ,Minna von Barnhelm1 ein nationales 
Drama? 2. (Klassenaufsatz). Schillers poetische und wissenschaftliche Tätigkeit in den Jahren 1785—1793. 
3. Gedankengang von Schillers akademischer Antrittsrede. 4. ,Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen 
und das Erhabne in den Staub zu ziehen1 (Schiller, das Mädchen von Orleans). 5. Welche Rolle spielt 
Antonius in Shakespeares Drama ,Julius Cäsar1? 6. (Klassenaufsatz). Worin besteht die weltgeschichtliche 
Bedeutung des deutschen Volkes? 7. Vergleich von Goethes Götz von Berlichingen und Schillers Räubern. 
8. Charakteristik Tassos. Thema für die Reifeprüfung zu Michaelis 1902: Was verdankt die 
Menschheit der Kunst? (Nach Schillers Künstlern). Zu Ostern 1903: Welche Vorteile auf geistigem 
und praktischem Gebiete gewährt uns die Beschäftigung mit den Wissenschaften?

Lateinisch: Tac. Ann. II, 41—88, III, 1—19 und z. T. ex tempore Cic. de 
oft՜. II (S.); Tac. Agricola und z. T. ex tempore Cic. Tuse. Disp. V*.  (W.); Hor. carm. 
III—IV mit einigen Auslassungen, carm. saec., ep. I, 1, 2, 3, 4, 6. Griechisch: Demosth. 
zavi Փէճէ-՜օս ľ, Plat. Menon (S.); v. Wilamowitz-Möllendorff, Griech. Lesebuch !, 150 —103 
(Staatslehre des Aristoteles), PlaLEuthyphron und meist ex tempore Thucyd. V, 1—26,43—51, 
66—75 (W.); Hom. 11. XI11 ֊XVII (S.); Soph. Philoktet und Hom. II. X—XL (W.). 
Französisch: Racine, Britannicus (S.), Taine, La France contemporaine(W.). Englisch: 
Scott. Tales of a grand father. H ebräisch: Genesis, 24—40 m. A., einzelne Psalmen.

Mathematische Aufgaben für die Reifeprüfung zu Michaelis 1902: 1. x4 ֊[֊ x3 y 
֊|- x3 y2 + x y3 + У4 — 341, x3 -¡- xy y2 = 21. 2. Den Ort für die Spitzen aller Dreiecke über 
einer festen Grundlinie zu bestimmen, in denen die Summe der Quadrate der schrägen Seiten 5 mal so groß, 
ist, als das Quadrat der Grundlinie. 3. Die Grundlinie eines Dreiecks aus dem Inhalte i, dem Winkel a air 
der Spitze und der Winkelhalbierenden w zu berechnen. Beispiel i — 157,2 qm. w = 14,93 m. 
и = 65° 18'. 4. Wie groß ist der Winkel an der Spitze eines Kugelausschnitts, dessen kegelförmiger Teil 
3/5 des Kugelabschnitts ist? — Zu Ostern 1903: 1. 3 x8 — 5 x2y — 5 xy2 -j֊- 3 xy3 = 49, 5 x3 — 
3 x2 у — 3 xy3 -֊]- 5y3 = 455. 2. Den geometrischen Ort für diejenigen Punkte zu finden, bei denen 
die Summe der Quadrate der Entfernungen von den drei Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks gleich der 
Summe der Quadrate der beiden Schenkel ist. 3. Den Inhalt eines Dreiecks aus dem Umfange 2 s, dem 
Winkel « an der Spitze und der Winkelhalbierenden w zu berechnen. Beispiel: s = 27,18 m. w = 30,24 m. 
а 65° 28'. 4. In eine Halbkugel ist ein gerader Cylinder gezeichnet, dessen Radius doppelt so groß ist 
als die Höhe. Das Verhältnis der Oberflächen beider Körper zu bestimmen.

Unterprima. Deutsch: Kurze Übersicht über die Entwickelung der deutschen 
Sprache; einige Proben aus der Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, namentlich 
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Л olkslied, Kirchenlied, Luthers Werke, Hans Sachsens Sprüche, Opitz, ausgewählte Epi
gramme Logaus, einige Kapitel des Simplicissimus (S.); einige Oden Klopstocks und 
ausgewählte Stellen des Messias, Abschnitte aus Lessings Laokoon, den Abhandlungen über 
die Fabel und den Literaturbriefen, Mösers Aufsatz übe]՛ die deutsche Sprache und Literatur, 
Charakterzeichnungen Egmonts und Oraniens in der Geschichte des Abfalls der vereinigten 
Niederlande, Goethes Iphigenie, Shakespeares Koriolan; privatim: Lessings Emilia Galotti, 

Themata für die Aufsätze: 1. Arbeit die Mutter des Ruhmes (nachgewiesen an dem Leben 
eines berühmten Mannes). 2. Inwiefern erinnert Mithridates von Pontus an den großen Römerfeind Hannibal? 
3. Weshalb macht das Schicksal des Markgrafen Rüdiger von Bechlarn im Nibelungenliede auf uns einen 
ergreifenden Eindruck? 4. (Klassenaufsatz). Wie endigt für Rodrigo der Seelenkampf zwischen Ehre und 
Liebe? (Nach dem Trauerspiel von Corneille, betitelt der Cid). 5. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhe
kissen. 6. Charakterzeichnung Melchthals (nach Schillers Wilhelm Teil). 7. Warum eignet sich nicht jedes 
poetische Gemälde zur plastischen Darstellung? 8. (Klassenaufsatz). Wie nimmt es Thoas auf, daß Iphigenie 
seine Werbung zurückweist? (Nach Goethes Iphigenie II, 3).

Lateinisch: Tac. Ann. I, 50 -— II, 25, ex tempore einige Briefe Ciceros (S.), 
Cic. ep. sel., Tac. Germania und ex tempore Cie. pro Planeio m. A. (W.), Hör. carm. 
I—limit einigen Auslassungen, epod. 2, sat. I, 1 und 6. Griechisch: Plat. Apologie 
und Kriton, Hom. II. I—III, V—VI m. A., privatim IV (Ց.), Tliucyd. II—III m. A., 
Demosth. Dkwfttaxóç В, Soph. Antigone, Hom. II. VII—IX m. A. (W.), Französisch : 
Corneille, le Cid (die Htuptscenen), Molière ľ Avare (die Hauptscenen), Linfrey, 
Napoléon I. (W.) Englisch und Hebräisch komb. mit 01.

Obersekunda. Deutsch: Nibelungenlied, Abschnitte aus der Gudrun und 
anderen epischen Gedichten verwandter Art, wie der Edda; Ausblicke auf die großen 
germanischen Sagenkreise (S.); Walther von der Vogel weide, Ausblicke auf die höfische Epik 
(Inhalt des Parzival) (W.); Goethes Hermann und Dorothea, Goethes Götz, Goethes 
Egmont mit Schillers Abhandlung darüber, Schillers Wallenstein.

Themata für die Aufsätze: 1. „Von der Stirne heiß rinnen muß der Schweiß, soll das Werk 
den Meister loben; doch der Segen kommt von oben“ (Nach Schillers Glocke in der Form der Chrie). 
Der Gang der Begebenheiten in den ersten zehn Gesängen des Nibelungenliedes. 3. (Klassenaufsatz.) Del 
Kampf der Burgunden mit den Mannen Etzels nach den letzten Gesängen des Nibelungenliedes. 4. Chara 
teristik der Wirtin in Goethes Hermann und Dorothea. 5. Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zwischen 
dem Nibelungenliede und der Gudrun. 6. Die inneren Zustände Deutschlands in Goethes Götz von ei 
lichingen. 7. (Klassenaufsatz.) Welche Annehmlichkeiten und welchen Nutzen gewährt den Menschen das 
Reisen? 8. Welche verschiedenen Ursachen bestimmen die Anhänger Wallensteins, von ihm abzufallen.

Lateinisch: Livius XXIII m. A., Cic. pro Ligario, Verg. Aon. VII, 148—28.>, 
475—539, 783—817, VIII, 17—101, 416—731 (S.); Cic. de senectute und pro Ardua, 
Verg. Aen. IX, 176—450, 672—718 (W.). Griechisch: Herodot VII—IX m. A-, Hmm 
Odyss. IX—XVI m. A. (S.); Xen. Memor. I und II m. A., Hom. Odyss. XVII—XX 
’m A. und z. T. privatim. Französisch: Scribe, le Verre d’eau (S.), Montesquieu, 
Considérations (W.).

U n te r sekund a. Deutsch: Dichtung der Befreiungskriege und einige die Macht 
des Gesanges behandelnde Gedichte. Schillers Wilhelm Teil und das Lied von der Glocke; 

essings Minna von Barnhelm und Schillers Jungfrau von Orleans.
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Themata für die Aufsätze: 1. Der Aufstand des Treverers Indutiomarus. 2. (Klassen
aufsatz.) Welche Tatsachen machten nach Cicero (de imp. Cn. Pomp.) im Jahre 66 v. Chr. für die Ehre des 
Staates, welche Verhältnisse des Verkehrs für dessen Nutzen den Krieg notwendig? 3. Welche Vorstellungen 
sind nach Strophe 21 und 22 vön Schillers ,die Kraniche des Ibykus' wirksam, die Entdeckung der Mörder 
des Ibykus herbeizuführen? 4. Welchen Gedanken erläutert das Bild von der Feuersbrunst in Schillers ,Lied 
von der Glocke’? 5. (Klassenaufsatz.) Nach welchen Tatsachen sagt Stauffacher in Schillers Wilhelm Teil 
mit Recht : ,Es wankt der Grund, auf dem wir bauten1 ? 6. Sinnesart des Schweizervolkes (nach Schillers 
Wilhelm Tell I und II, 1). 7. Des Gottes Somnus Herrschersitz (nach Ov. Keys und Alcyone). 8. (Klassen
aufsatz). Romulus nach den Taten und Fügungen seines Lebens bei Livius der von den Göttern berufene 
Gründer des römischen Reiches. 9. Was gewinnen wir aus den Auftritten mit der Marloff in Lessings 
Minna von Barnhelm für die Handlung, was für das Bild der Sinnesart Teilheims und seines Lebenskreises? 
10. Das Ende des älteren Tarquinius (nach Livius). 11. Aeneas’ Wort: ,Will das Schicksal mit uns enden. 
So stirbt sich’s schön, die Waffen in den Händen’ (Schillers Die Zerstörung von Troia. 56) soll begründet 
und erläutert werden. 12. (Klassenaufsatz.) Preußens Befreiungskampf vom Jahre 1813 in Rücksicht auf 
sein Ziel und seine Anforderungen nach des Dichters Wort ein heiliger Krieg.

Lateinisch: Cic. de imp. Cn. Pomp., Ov. Met. XT, 593—748, VII, 171—237 
und ex tempore Cic. pro Ց. Amerino m. A. (S.), Livius I und II m. A., Verg. Aen. II 
in. A. (W.). Griechisch: Xen. Anab. V—VII m. A. (S.), Xen. Hell. m. A. (W.), 
Hom. Odyss. I, V, VIT, VIII m. A., VI ganz. Französisch: Voltaire, Charles XII 
und einige Gedichte aus Plötz, Lectures choisies. (S.), Bazancourt, Expedition de Crimée (W.).

Obertertia. Deutsch: Episches und Lyrisches, besonders Balladen von Schiller 
und Uhland, außerdem Uhlands ,Herzog Ernst von Schwaben“. Lateinisch: Caes. b. 
Gall. V—VII m. A., Ov. Met. V, 346—542, VIII, 183—235, X, 1—77, XI, 85—193. 
Griechisch: Xen. Anab. I—IV m. A.

Untertertia. Lateinisch: Caes. b. Gall. I—IV m. A., Ov. Met. I, 262—312, 
VI, 339—381.

Von dem evangelischen Religionsunterricht ist kein Schüler befreit gewesen. — 
Den jüdischen Schillern wurde der Religionsunterricht vom Rabbiner Dr. Silberstein in 
3 Cöten (01—UIT, OIII—UIII, IV—VI und Vorkl. 1) zu je zwei wöchentlichen 
Stunden erteilt.

An dem nicht verbindlichen Unterricht haben teilgenommen:
a) im Englischen: aus 01 4, aus UI im Ց. 5, im ՝W. 2, aus OII im S. 13, im W. 7, 

zusammen im S. 22, im W. 13.
b) im Hebräischen: aus 01 1, aus UI 2, aus OII 3, zusammen 6.
c) im Zeichnen: aus 01 1, aus UI im S. 1, im W. —, aus OII —, aus UII 5, zu

sammen 7.
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Turnunterricht. Die Anstalt besuchten (mit Ausnahme der Vorschulklassen) 
im Sommer 322, im Winter 311 Schüler. Von diesen waren befreit:

Vom Turnunterricht 
überhaupt:

Von einzelnen
Übungen:

Auf Grund ärztlichen Zeugnisses . . . im 8. 19, im W. 24 im S. 3, im W. 4
Aus anderen Gründen . . . im S. 1, im W. 1 im S. 2, im W. 2

Zusammen

Also von der Gesamtzahl der Schüler

im S. 20, im W. 25 
1 im S. 6,21 % 
lim W. 8,04%

im S. 5, im W. 6 
1 im S. 1,55 % 
¡im W. 1,93 7o

Es bestanden bei 10 getrennt zu unterrichtenden Klassen 7 Turnabteilungen; zur 
kleinsten gehörten 37, zur größten 63 Schüler. Für den Turnunterricht waren insgesamt 
(s. Tab. II) 21 Stunden angesetzt. Ihn erteilten Prof. Dr. Ziegel (01—OII), Oberlehrer 
Dr. Danker (UII), Oberlehrer Dr. Apitzsch (Olli), Stadtschullehrer Retzow (UIII, IV), 
Stadtschullehrer Pagel (V), Zeichenlehrer Stampa (VI und Vorkl. I.) — Der Turnplatz 
und die Turnhalle, die zum Gymnasium gehören und dicht beim Gymnasialgebäude 
liegen, können uneingeschränkt benutzt werden. — Bei geeignetem Wetter wird in den 
Turnstunden häufig gespielt. Die Beteiligung der Schüler an den Turnspielen war auch 
in diesem Jahre sehr rege. — Von der Gesamtzahl der Schüler sind 190 Freischwimmer 
gleich 59 7o. 19 Schüler haben das Schwimmen erst im Sommer 1902 erlernt.

Verzeichnis der in den Gymnasialklassen und der Vorschule
eingeführten Lehrbücher.

Christi. Religionslehre: Hollenberg, Hilfsbuch, Nov. Testam, graece (01—ОН), 
Voelker und Strack, Biblisches Lesebuch. Altes Testament, Ausgabe B. (UII—IV), 
Zahn-Giebe, Biblische Geschichte, Ausgabe B. (IV—VI), Stargarder Schulgesangbuch (I—VI). 
Deutsch: Hopf und Paulsiek, Lesebuch bearb. von Kinzel (UII—UIII), Hopf und 
Paulsiek, Lesebuch bearb. von Chr. Muff (IV—VI). Lateinisch: Grammatik von Ellendt- 
Seyffert (I—VI), Ostermann-Müller, Übungsbuch Teil I (VI), Teil II (V), Teil III (IV), 
Teil IV, 1 (UIII-OIII), Teil IV, 2 (UII), Teil V (OII—01). Griechisch: Seyffert und 
v. Bamberg, Formenlehre (UII—Ulli), Wesener, Elementarbuch (OIII-UHI). 
Französisch: Plötz, Schulgrammatik (I—OIII), Plötz, Lect. choisies (ОШ), Plötz, 
Elementarbuch der französischen Sprache, Ausgabe В. (ШІІ—IV). Englisch: 
tendering, Kurzgefaßte Grammatik der englischen Sprache (I—OII). Hebräisch:
Gesenius, Hebräische Grammatik (01—OII), Friedrichsen, Lesebuch (OII). Geschichte: 
Herbst und Jäger, Hilfsbuch Teil I (OII), Teil II—III (UI-01), Eckertz, Hilfsbuch 
(UII—UIII), Jäger, Hilfsbuch (IV), Gehring, Geschichtstabellen (IV—01), Putzger, 

5*  
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Historischer Schulatlas von Baldamus und Schwabe (IV—I). Erdkunde: Daniel-Volz, 
Leitfaden (UII—IV), Debes, Schulatlas (UII—UIII, IV—VI). Mathematik und 
Rechnen: Lieber und v. Lühmann, Leitfaden I—III (I—OII), August, Logarithmen
tafeln (I—UII), Lieber und v. Lühmann, I—II (UII—IV), Bardey Aufgaben, bearbeitet von 
Pietzker und Presler, (OIII—UIII,) Harms-Kallius, Rechenbuch (IV—VI). Natur
wissenschaften: Koppc-Husmann, Schulphysik (I—UII), Bänitz, Leitfäden der Botanik 
und Zoologie (OIII—VI). Gesang: Rebbeling, Hilfsbuch (OIII—VI).

In Vorklassc I werden gebraucht: Zahn, Bibi. Hist., Paulsiek, Lesebuch für 
VII, Vogel, Rechenbuch, Deutsches Liederbuch. In Vorklassc II: Paulsiek, Lesebuch 
für VIII, Vogel, Rechenbuch. In Vorklasse III: Bonow, Fibel 3. Aufl., Böhme, Rechenfibel.

Verfügungen von allgemeinerem Interesse.
Stettin, 19. März 1902. In Gemäßheit des Ministerialerlasses vom 7. Januar 

wird vom 1. April 1902 in sämtlichen Klassen des Gymnasiums ein einheitlicher Schul
geldsatz von jährlich 130 Mark zur Hebung kommen. — 7. April. Mitteilung eines 
Ministerialerlasses vom 26. März, der mehrere auf die Pflege einer guten und leserlichen 
Handschrift der Schüler bezügliche Bestimmungen enthält. — 24. April. Mitteilung eines 
Erlasses des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, der die Einreichung 
der Gesuche um Zulassung zur Forstverwaltungslaufbahn betrifft. — 10. Mai. Auf Grund des 
Allerhöchsten Erlasses vom 8. April soll die zur Belohnung einer besonders ausgezeichneten 
Hilfsleistung bei Rettung aus Gefahr gestiftete Auszeichnung künftighin allgemein die 
Bezeichnung ,Rettungsmedaille am Bande“ führen. — 17. Mai. Als Nachweis der erforder
lichen allgemeinen wissenschaftlichen Bildung für die Landmesserprüfung gilt das Zeugnis 
über die erlangte Reife zur Versetzung in die Prima eines Gymnasiums, eines Real
gymnasiums oder einer Oberrealschule mit neunstufigem Lehrgänge. — 26. Juni. Die für 
die 14. Versammlung der Direktoren der höheren Lehranstalten der Provinz Pommern zur 
Beratung ausgewählten Gegenstände werden mitgeteilt. — 9. Juli. Den Oberlehrern 
Dr. Richter und Venzkc ist der Charakter als Professor verliehen. — 31. Juli. 
Mitteilung eines die Bestimmungen über die Prüfung sogenannter Extraneer behufs Nach
weises der Reife für die Prima einer Vollanstalt betreffenden Ministerialerlasses vom 8. Juli. — 
31. Juli. Mitteilung eines Ministerialerlasses vom 10. Juli, der die Ausstellung des besonderen 
,Zeugnisses der Reife für Prima“ betrifft, das von den nach der Versetzung in die Prima 
abgehenden Schülern beim Eintritt in gewisse Berufsarten, z. B. bei der Meldung zur 
Portepeefähnrichsprüfung, an Stelle des gewöhnlichen Abgangszeugnisses vorzulegen ist. — 
15. August. Übersendung der Allerhöchsten Erlasse vom 6. Februar und 28. Juni, die 
den Nachweis des für den Offizierberuf und für den Seeoffizierberuf erforderlichen wissen- 
•schaftlichen Bildungsgrades betreffen. — 27. Oktober. Mitteilung eines Ministerialerlasses 
vom 24. Oktober, in dem auf die in Berlin bestehende ,Vereinigung für Staatswissenschaft- 
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liche I ortbildung“ unter Beifügung eines Studienplanes aufmerksam gemacht wird. — 
30. Oktober 1902 und 16. Januar 1903. Mitteilung zweier Ministerialerlasse vom 16. Oktober 
und 31. Dezember, welche nähere Bestimmungen über die Einführung der neuen deutschen 
Rechtschreibung enthalten. — 19. November. Den Professoren Dr. Richter und Venzke 
ist mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 27. Oktober der Rang der Räte IV. Klasse ver
liehen. - 5. November. Die Ferien an den höheren Schulen der Provinz Pommern werden 
für 1903 folgendermaßen festgesetzt: Osterferien: Schulschluß: Mittwoch, den 1. April 
mittags, Schulanfang: Donnerstag, den 16. April früh. Pfingstferien. Schulschluß: 
Freitag, den 29. Mai nachmittags. Schulanfang: Donnerstag, den 4. Juni früh. Sommer
ferien. Schulschluß: Freitag, den 3. Juli mittags. Schulanfang: Dienstag՜, den 4. August 
früh. Herbstferien. Schulschluß: Mittwoch, den 30. September mittags. Schulanfang: 
Donnerstag, den 15. Oktober früh. Weihnachtsferien. Schulschluß: Mittwoch, den 
23. Dezember mittags, Schulanfang: Donnerstag, den 7. Januar 1904 früh. — 17. Dezember. 
Mitteilung eines Ministerialerlasses vom 22. November, der neue Vorschriften für die ..Er
gänzungsprüfungen“ erteilt. — 17. Dezember. Mitteilung eines die von den fremden Prüflingen 
zu zahlende Gebühr betreffenden Ministerialerlasses vom 24. November. — 19. Januar 1903. 
Ein Exemplar des Werkes, ,Deutschlands Seemacht“ von Wislicenus wird als eine von Sr. 
Majestät aus Anlaß des bevorstehenden Allerhöchsten Geburtstages gestiftete Prämie für 
■einen besonders guten Schüler übersandt. — 9. März. Der wissenschaftliche Lehrer Droß, 
bisher in Gollnow, wird als etatsmäßiger wissenschaftlicher Hilfslehrer an das hiesige 
■Gymnasium berufen. — 11. März. Mitteilung eines Ministerialerlasses vom 2, März, der 
■sich auf die im Armee-Verordnungsblatt 1903 S. 12 ff bekannt gegebenen neuen An
forderungen der Fähnrichprüfung bezieht. —

III. Chronik.
Mit dem Schlüsse des vorigen Schuljahrs schied Herr Hoffmann, der unter 

gleichzeitiger Ablegung des Probejahrs von Ostern 1901 bis. dahin 1902 . die Stelle eines 
wissenschaftlichen Hilfslehrers bekleidet hatte, aus dem Lehrerkollegium des Gymnasiums, da 
er in gleicher Eigenschaft an das Realprogymnasium in Wollin versetzt war. Dej Bericht
erstatter benutzt gern diese Gelegenheit, um Herrn Hoffmann für die wirksame Förderung 
seiner Schüler im Namen der Anstalt nachträglich den aufrichtigsten Dank auszusprechen. — 
Das neue Schuljahr begann am 10. April. — Die Pfingstferien dauerten vom 16.—21. Mai 
(einschl.). — Am 2. Juni unternahmen die Schüler der Klassen 01, UI, OII und UII 
unter Führung der Herren Professor Dr. Ziegel und Professor Ringeltaube eine Turnfahrt in 
die Jakobshagener Forst ; gleichzeitig fand auch die Turnfahrt der übrigen Klassen statt, die 
meist unter Führung ihrer Klassenlehrer verschiedene Punkte der Buchheide aufsuchten.
Die Sommerferien dauerten vom 5. Juli bis zum 5. August. — Am 30. und 31. Mai, 
2. Juni und 1. Juli mußte der Unterricht der Hitze wegen nach der vierten Vormittags
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stunde geschlossen werden. — Der Tag von Sedan wurde mit Vorträgen des Gymnasial*  
chors, Deklamationen der Schüler und einer Ansprache des Herrn Professors Venzke 
begangen. — Die schriftliche Reifeprüfung eines Abiturienten des Michaelistermins wurde 
vom 25.-29. August, die mündliche am 18. September unter dem Vorsitze des Bericht
erstatters abgehalten, der den Abiturienten nach der Morgenandacht des 22. September 
entließ und in seiner Ansprache mit Rücksicht auf das verlesene Schriftwort (Ev. Luc. 14,11) 
über die Lebensgüter sprach, durch deren Wertschätzung der Mensch sich selbst erhöhen 
dürfe und solle. — Der Unterricht des Sommerhalbjahrs wurde am 27. September ge
schlossen, der des Winterhalbjahrs am 14. Oktober begonnen. — Die Feier des heiligen 
Abendmahls fand für die Lehrer des Gymnasiums und deren Angehörige sowie für die 
eingesegneten Schüler am 12. November in der Johanniskirche statt. — Die Weihnachts
ferien währten vom 23. Dezember bis znm 6. Januar einschl. — Aus Anlaß des Geburts
tages Sr. Majestät des Kaisers fand am 27. Januar in der Aula ein Festakt statt, bei dem 
Herr Professor Brendel in längerer Rede die Frage beantwortete, wieviel Teilnahme 
an den weltgeschichtlichen Ereignissen des Jahres 1902 der Kaiser, die Reichsregierung 
und das deutsche Volk genommen habe. Der Redner gab eine Übersicht über die weltgeschicht
lichen Ereignisse des vergangenen Jahres vom deutschen Standpunkte aus und betonte 
besonders, inwiefern Kaiser Wilhelm II. anregend, fördernd und richtunggebend an jenen. 
Ereignissen teilgenommen habe. Den Eingang der Feier bildeten mehrere Gesänge des. 
Chors und deklamatorische Vorträge der Schüler aller Klassen, zum Schlüsse wurde das. 
Hoch auf Se. Majestät von dem Berichterstatter ausgebracht. — Die schriftliche Reife
prüfung des Ostertermins war auf den 16.—19. Februar anberaumt, die mündliche, bei 
der Herr Provinzial-Schulrat Dr. Friedel den Vorsitz führte, fand am 4. März statt. 
Die Entlassung der Abiturienten erfolgte am 14. März. Der Direktor ging in seinen 
Ansprache von dem Gedanken aus, daß es dem natürlichen Laufe der Dinge entspreche, 
wenn die Abgehenden gerade jetzt manches von dem vergäßen, was bisher im Mittelpunkte 
ihres Interesses gestanden habe, knüpfte hieran eine Betrachtung über das Vergessen, der 
er die Worte zu Grunde legte: ,Als Schwäche bedauert, als Schuld selbst getadelt, ge
priesen als Glück, ja zur Tugend geadelt: So vielfach zu messen ist das Vergessen', und. 
schloß mit dem Wunsche, daß die Scheidenden nie die Schule vergessen möchten, die 
auch ihnen ein treues Andenken bewahren werde. — Die Gedenktage Kaiser Wilhelms I. 
und Kaiser Friedrichs sind in herkömmlicher Weise begangen. — Beim Schlüsse des. 
Schuljahrs (1. April) richtete der Direktor an Herrn Dr. Steffen, der in gleicher Eigen
schaft an das Pädagogium in Putbus versetzt ist, Worte aufrichtigen Dankes für seine 
anderthalbjährige erfolgreiche Lehrtätigkeit am hiesigen Gymnasium.

Der Gesundheitszustand der Schüler war im verflossenen Schuljahre gut. Auch 
im Lehrerkollegium kamen nur Erkrankungen von kurzer Dauer vor. Vertreten wurden 
aus diesem Grunde Herr Professor Könnecke drei Tage im Sommerhalbjahr und Herr 
Oberlehrer Kunow sechs Tage im Winterhalbjahr. Beurlaubt waren: Herr Professor 
Dr. Richter am 10. u. 11. April wegen seiner Teilnahme am archäologischen Ferienkursus 
in Berlin, Herr Oberlehrer Kunow am 26. April und Herr Strutz am 26. Mai (in Familien-
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®°eu ei en)> Herr Stampa vom 19.—21. Juni zum Besuche eines Kursus der Kgl. 
тнг'.11! 1Ո Herr Dr. Stehen vom 14. bis 16. Oktober zur Teilnahme an der 
St CdC1Cl eS mnas^ums in Greifenberg i. P., Herr Professor Dr. Ziegel in einigen 
» un en vom 23.-—27. Juni als Geschworener und vom 17.—22. Februar wegen des 
Todes seines Sohnes.
, . ' m 12- Februar begingen wir den Gedenktag P. Grönings mit einem Festakt in
ei u a. Die I eier begann mit Verträgen des Chors und eingelegten Deklamationen der 

^Ciliéi. Zum Schlüsse wurden die an diesem Tage fälligen Prämien und Stipendien vér
ié ien. oi dei Л erkündigung der Namen der Empfänger hielt der Berichterstatter nach

stehende Rede:

Hochgeehrte Versammlung, liebe Schüler!
V iederum ist die Stunde gekommen, in der wir uns mit Ihnen, verehrte Eingeladene, 

ei ankbaren Erinnerung an den verewigten Stifter unseres Gymnasiums hinzugeben 
p egen. V er den Mann kennt, dem diese Feier gilt, weiß, daß er selbst nach solcher 

t lc nicht getrachtet hat. Die Werke, mit denen er dem Wohle seiner Vaterstadt 
iente, varen ein reines Zeugnis seiner Nächstenliebe, und höher als der Ruhm bei der 
achtelt stand ihm die Verheißung der Schrift: „Selig sind die Toten, die in dem 

Heuen sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, 
denn ihre V erke folgen ihnen nach.“ Aber für uns, die wir seiner Stiftung als Lehrende 
oder Lernende angehören und täglich den Segen empfinden, der noch heute auf seinen 
M erken ruht, ist es eine Herzenspflicht, sein Gedächtnis unter uns lebendig zu erhalten, 
eine Pflicht nicht nur gegen den Dahingeschiedenen, sondern vor allem auch gegen die 
junge Generation, die in seinem Hause für den Dienst des Vaterlandes in mancherlei 
Berufen heranreift. Denn nur der kann ernten, der die Saat nicht scheut. Will die 
Schule ihre Schüler zur Dankbarkeit erziehen, wünscht sie, daß ihre Zöglinge ihr zeit
lebens ein dankbares Andenken bewahren, so muß sie die Pflicht der Dankbarkeit nicht 
nui lehren, sondern auch selber üben und zumal gegen den betätigen, dem sie ihr 
Dasein verdankt.

So sind denn unsere Blicke heute wieder auf die ehrwürdige Gestalt P. Grönings 
gelichtet. Sein Leben ist freilich schnell erzählt, und ich wüßte über seine Schicksale 
nichts zu berichten, was ich nicht bei früheren Gelegenheiten erwähnt hätte. Aber vie 
uns vohl eine Landschaft, die wir kennen, immer von neuem anzieht, wenn sie sich in 
anderer Beleuchtung zeigt, so fesselt uns auch das Bild unseres Freundes, so oft unsere 
Betiachtung zu ihm zurückkehrt. Oder ist es nicht schon ein erhebender Eindruck, daß 
sein Leben einem Wege gleicht, der stets bergan führt, daß dies Leben immer höher steigt 
und sich immer edlere Ziele steckt, um doch am Ende kein schöneres zu finden, als die 
unermüdliche Fürsorge für die Mitmenschen und den Frieden eines mit Gott versöhnten 
Herzens? Dieser frische Zug rastloser Tätigkeit, der P. Grönings Leben durchweht, und 
der selige Abschluß, den es erreicht hat, ist für uns alle und gerade für die Jugend, die 
hier ein- und ausgeht, ein Antrieb zu gleichem Tun, so kräftig und so wirksam, wie vir 
ihn uns nur wünschen können. Und noch ein anderes füge ich hinzu. Wenn jede Tugend 
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ihr besonderes Alter, oder soll ich sagen, jede Altersstufe ihre besondere Tugend hat, so 
lohnt es sich in der Tat, die Lebensbahn P. Grönings mit wenigen Worten zu verfolgen, 
weil er es verstanden hat, jede Tugend, die den Stufen seiner Entwickelung entsprach, in 
vorbildlicher Weise zu bewähren.

Alle Tugenden, denen wir in seinem Leben begegnen, Gehorsam, Mut, Tatkraft mit 
Klugheit gepaart und ein milder, freundlicher Sinn sind gewiß eine gleiche Zierde für 
Jung und Alt, aber es bleibt doch wahr, daß der Gehorsam den Knaben, der Mut den 
Jüngling, die Tatkraft den Mann und die Milde den Greis am besten kleidet, weil gerade 
diese Vorzüge mit der natürlichen Eigentümlichkeit jener Lebensstufen am besten zusammen
stimmen. Wo wir aber Harmonie wahrnehmen, wird, wie ein alter Denker lehrt, auch 
unsere Seele harmonisch gestimmt, und so ist es gerade jener Einklang dessen, was wir 
sehen, mit dem, was wir erwarten dürfen, der uns an der Entwickelung P. Grönings 
vollste Befriedigung gewährt. Da er nach des Vaters Wunsch dereinst ein Staatsamt 
bekleiden sollte, ward er im zarten Alter einer hiesigen Lateinschule übergeben, um später 
das Gymnasium und dann die Universität zu besuchen. Es war natürlich, daß der Knabe 
ohne weiteres dem väterlichen Willen folgte, wiewohl er vielleicht wenig Neigung hatte, 
sich schon so früh mit fremden Sprachen zu beschäftigen. Schwerer mochte es ihm 
jedenfalls werden, die höhere Schule mit einer niederen zu vertauschen, als der Vater, der 
schnellere Fortschritte des kleinen Lateinschülers erwartet hatte, seinen Sohn nach einigen 
Jahren zu einem praktischen Berufe bestimmte, für den der Unterricht einer Volksschule 
ausreichte. Aber der gehorsame Knabe fügte sich willig auch dieser väterlichen Ent
schließung. Mit Lust und Liebe betrat er den neuen Weg, der ihm vorgezeichnet war, 
und bald hatte er das Ziel der Schule erreicht. Dieser Erfolg stärkte sein Selbstgefühl. 
Er wußte, daß ihn in der engen Sphäre seiner Heimat ein bescheidenes Loos erwartete ; 
da treibt es ihn mächtig in die Ferne hinaus, draußen will er sein Heil versuchen und 
sich eine Stellung erwerben, die ihm daheim versagt blieb. So zieht er denn froh als ein 
mutiger Jüngling in die weite Welt hinaus, lernt als Begleiter des Hofrats Swant Tessen 
Preußen, Polen, Rußland kennen und eignet sich in dem Dienste jenes Mannes, den der 
Herzog von Hinterpommern mit diplomatischen Missionen zu betrauen pflegte, eine 
Gewandtheit in allerlei Geschäften an, die ihn nicht nur seinem ersten Herren empfahl, 
sondern auch bald zu anderen Stellungen befähigte. Hatte sich der gehorsame Knabe 
schnell in einen mutigen Jüngling verwandelt, so war er nun in wenigen Jahren zu einem 
tatkräftigen Manne geworden, dem das Vertrauen des Herzogs von Vorpommern die 
Verwaltung des Rentamts Jasenitz übertrug.

Aber wie gut es ihm auch in der Fremde erging, und -wieviel er ihr auch zu 
danken hatte, er konnte die Sehnsucht nach der Heimat nicht länger unterdrücken. 
Dreizehn Jahre waren verflossen, seitdem er Stargard verlassen, als er sich entschloß, 
hierher zurückzukehren; und es schien in der Tat ein höherer Wille zu sein, daß die 
Einsicht und Tüchtigkeit dieses Mannes auch seiner Vaterstadt zu gute kommen sollte. 
Seine Mitbürger erkannten bald, was sie an ihm hatten, und baten ihn, das Amt eines. 
Stadtrats, dann das des Kämmerers, zuletzt das des Bürgermeisters anzunehmen, welches.
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er fünfzehn Jahre bis zu seinem heute vor 272 Jahren erfolgten Tode bekleidet hat. 
Bot ihm die Verwaltung jener Ämter die beste Gelegenheit, seine Erfahrungen zum 
Nutzen der Stadtgemeinde zu verwerten, so lebt er doch im Munde der Nachwelt nicht 
wegen der kundigen Führung städtischer Geschäfte, sondern wegen der Mildtätigkeit und 
Freundlichkeit seines Wesens fort, die zumal im letzten Abschnitt seines Lebens den 
Grundzug seines Charakters gebildet hat. Als ein Tröster der Kranken und Betrübten, 
ein Helfer der Armen und Verwaisten stand er Jahre lang an der Spitze des städtischen 
Gemeinwesens; nirgends, wo es not tat, ließ er seinen gütigen Zuspruch, nirgends seine 
opferwillige Hand vermissen, und so tief hatte sich sein menschenfreundlicher Sinn den 
Bewohnern unserer Stadt eingeprägt, daß die Armen noch nach seinem Tode auf seinem 
in der Marienkirche befindlichen Grabsteine wie in seinem Namen das öffentliche Almosen 
zu erbitten pflegten. Aber seine Fürsorge blieb nicht auf die Gegenwart und nicht auf 
die Linderung leiblichen Mangels beschränkt; mitten in den Nöten des dreißigjährigen 
Krieges dachte er an die kommenden Geschlechter; ihnen wollte er in seiner damals noch 
so engen Vaterstadt eine Stätte höherer Bildung eröffnen, wie sie das gesamte pommersche 
Land in jener Zeit erst an den drei Orten Stettin, Greifswald und Stralsund besaß. 
So hat er denn durch zwei Testamente den Grund zu dem noch heute nach ihm benannten 
Gymnasium gelegt, das seine letzte und ohne Zweifel wichtigste Stiftung ist.

Wer wie P. Gröning seinen Weg aus eigener Kraft macht und alles, was er 
wird oder erwirbt, sich selbst verdankt, pflegt im Kampfe des Daseins leicht die Weich
heit des Gemütes einzubüßen und ist geneigt, anderen dasselbe zuzumuten, was das Leben 
von ihm gefordert hat. Unser Freund hat sich von solcher Verhärtung des Herzens fein- 
zuhalten gewußt. In allem, was er gewann, sah er ein Geschenk der Gnade Gottes, das 
er um so mehr zum Segen anderer verwenden müsse, als ihm der Besitz eigener Kindei 
versagt blieb. Er kannte keine schönere Freude, als anderen Freude zu machen, und 
kein besseres Verdienst, als der Jugend seiner Heimatstadt den Weg zu geistiger Bildung zu 
bahnen, deren Wertertrotzseinesknappen Jugendunterrichts stetshoch geschätzt hat. Wohl hatte 
er, wie wir gesehen, in früheren Stadien auch andere Tugenden geübt, aber zuletzt ist es 
doch die Nächstenliebe, die wir in ihm verkörpert sehen. Menschenfreundlichkeit, durch
drungen von feinstem Gefühl und getragen von edelsten Zwecken, oder, um einen Aus 
druck zu wählen, der der lateinischen Sprache entnommen, aber auch in unserer heimisch 
geworden ist, Humanität bildet das Innerste seines VV esens; und so scheint es mii nicht 
unangemessen zu sein, in der seinem Andenken geweihten Stunde ein Woit übei m 
Humanität zu sagen. Zwar gehe ich damit von der Person des Stifteis au < 10 
Tugend über, die ihn vor allem geschmückt hat, aber ich habe auch fiüliei an ^sen* 
Tage einen freieren Standpunkt gewählt und mich stets einer allgemeine en Letiaci un֊, 
hingegeben, die sich mir durch die Schicksale oder durch die Individualität unseres 
Freundes nahelegte ; und wenn ich Sie heute einlade, mir auf das Gebiet dei Human։ a 
zu folgen, dürfte ich nicht nur durch den Stifter des Gymnasiums, sondern auch duren 
seine Stiftung gerechtfertigt werden; denn was kann natürlicher sein, als den Begriff «er

6
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Humanität in einer Lehranstalt zu erörtern, die zu denen gehört, welche man heute mit 
Vorliebe im Gegensätze zu anders gearteten humanistische zu nennen pflegt.

Die Humanität ist, sagte ich, eine Tugend, aber sie ist nicht nur eine Tugend, 
sie ist auch eine Idee, die die Wirklichkeit gestalten, eine Art des Denkens und Fühlens, 
die das Leben durchdringen will. Sie ist daneben das charakteristische Merkmal einer 
Richtung, die die Bildung zu nehmen pflegt, und zwar entweder einer solchen, die immer 
besteht und bestehen wird, oder einer ganz bestimmten Bildungsströmung, die für uns eine 
geschichtliche oder kulturgeschichtliche Bedeutung hat. Wie es möglich war, daß ein und 
derselbe Ausdruck alle diese Bedeutungen umfaßt, kann nur eine genauere Betrachtung 
jenes Wortes lehren, das sich zwar in unserer Sprache eingebürgert hat, aber doch seinen 
fremden Ursprung nicht verleugnen kann.

Versuchen wir es, uns zunächst an einer einfachen Verdeutschung zu orientieren, 
■so ist Humanität Menschlichkeit, also menschliches Wesen und Tun, mithin die Eigen
tümlichkeit der menschlichen Natur, sodann die dieser entsprechende Bildung des Geistes 
und Gemütes, endlich Menschenfreundlichkeit, also ein freundliches, zuvorkommendes, 
rücksichtsvolles Verhalten gegen den Nächsten, dessen Eigenart zu schonen, dessen Wohle 
zu dienen man sich bemüht. Nehmen wir hinzu, daß der Humanismus das Bestreben ist, 
dem Prinzipe der Humanität in allen Sphären, zumal in der Jugendbildung, Geltung zu 
verschaffen, so sind damit die Grenzen bestimmt, in denen sich der Begriff der Humanität 
bewegt. Aber es bedarf noch der Einsicht in die Verbindung dieser Gebrauchsweisen, 
und es entsteht zugleich die Frage, warum zur Bezeichnung jener mannigfachen Bedeu
tungen ein Wort der lateinischen und nicht der griechischen Sprache verwendet ist. Denn 
trotz der Herrschaft, die der Nationalitätsgedanke in unseren Tagen erlangt hat, wird 
auch heute kaum bestritten werden, daß kein Volk der Erde zu vollkommener und 
allseitiger Darstellung reiner, edler Menschlichkeit glücklicher veranlagt gewesen ist 
als das griechische.

Hier finden wir das Gleichgewicht körperlicher und geistiger Ausbildung, das wir 
bei uns oft vermissen, hier die Natürlichkeit des Empfindens, die uns erfrischt, weil sie 
ewig wahr ist, hier den Trieb zu künstlerischer Gestaltung, der ein Gemeingut aller 
Völker ist, aber die wenigsten zu unvergänglichen Schöpfungen befähigt hat, hier das 
Streben nach Erkenntnis, das in der Tiefe der menschlichen Brust begründet liegt und 
doch gar oft unter der Last des Daseins verkümmert. Stilles Sinnen über die höchsten 
Probleme unseres Geschlechts, das theoretische Leben, wie es Aristoteles nennt, vertrug 
sich dort mit rührigster Tätigkeit, mit lebhaftestem Interesse für den Staat, die Öffent
lichkeit, das Gemeinwohl; und der Lärm der Waffen, der Sinn für den Krieg, die Begierde 
nach Heldenruhm haben die Blüte der Künste des Friedens in Hellas nicht zu ersticken 
vermocht. So tritt uns im Leben der Griechen alles vor Augen, was das Menschenherz 
als Gedanke, Gefühl oder Motiv des Handelns bewegt. Wir sehen, wie sich bei ihnen 
die unverfälschte menschliche Natur entfaltet hat, ohne irgendwelche Einseitigkeit, ohne 
ein Zuviel oder ein Übergewicht des einen oder anderen Extrems. Und dabei ist diese 
reine Menschlichkeit nicht etwa eine farblose Allgemeinheit, eine ,leere Abstraktion des
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Menschentums’, vielmehr erscheint sie durchaus in der Gestalt der bestimmten Nationalität 
und ist auch mit mancherlei Mängeln behaftet, die teils aus der nationalen Bestimmtheit, 
teils aus der allgemeinen Unvollkommenheit menschlichen Wesens entsprangen. Ist also 
Humanität das Verhalten der normalen menschlichen Natur und ein Leben, das der 
Bestimmung unseres Geschlechtes entspricht, ist sie eine Begabung, wie wir sie vom 
Menschen erwarten, verbunden mit der Fähigkeit, diese Begabung zu entfalten und das 
Innerste in erfreulichster Weise auszulebcn, so ist Griechenland als ihre Heimat anzusehen; 
denn die Griechen haben uns jenes Leben wahrhaft vorgelebt und gelten noch heute trotz, 
des Wandels der Zeiten für die unerreichten Muster reiner menschlicher Natur.

Aber ist es dann nicht seltsam, daß da, wo die Sache am schönsten gediehen ist, 
der Name für die Sache fehlt? Denn die griechische Sprache besitzt wirklich ungeachtet 
ihres Reichtums keinen Ausdruck, der sich mit dem Begriffe der Humanität vollkommen 
deckt. Alle Wörter, die man etwa als verwandte heranziehen könnte, schillern doch 
immer in anderen Farben und bezeichnen entweder die Bildung, sofern sic ein Anrecht 
der Jugend ist (watSsG), oder jene echt hellenische Verbindung äußerer Schönheit und 
innerer Tüchtigkeit (xakoxâyaDG), oder endlich die eigentliche Menschenliebe (<рі>лѵі)ршіпа), 
die auch im griechischen Leben ihre Spuren hinterlassen hat. Sollte das wirklich nur 
ein Zufall sein, oder ist es nicht vielmehr ein Beweis dafür, daß den Hellenen, diesen 
berufenen Vertretern der Humanität, doch etwas von dem gefehlt hat, was im Begriffe der 
Humanität gedacht wird oder gedacht werden kann ? Ich glaube, daß die Entscheidung 
dieser Frage leicht zu linden ist.

Vermöge glücklichster Begabung und durch eine seltene Gunst der äußeren 
Lebensbedingungen bietet die griechische Menschheit ein treues Bild dessen, was die 
menschliche Natur aus sich allein heraus vermag, Sie war von haus aus in allen ihren 
Lebensäußerungen normal, und weil sie es war, brauchte sie es nicht erst zu iveiden.. 
Jene reine Menschlichkeit war eben der Geist, der in ihr lebte, war ihr eigenes Innere, 
ihre nationale Eigentümlichkeit, nicht ein Ziel, dem sie nachstrebte, ein Problem, das sie 
im Erkennen, eine Aufgabe, die sie im Handeln zu lösen versuchte; aber eben darum 
bedurfte sie keiner Benennung für das, ohne das sie nicht geblieben wäre, was sie war : 
gerade so wie nach der Ansicht jenes griechischen Denkers das menschliche Ohr die 
Harmonie der Sphären nur deshalb nicht vernimmt, weil es sie immer hört. Fassen wir 
also die Humanität nicht als menschliches Wesen in seiner angebornen Natürlichkeit, 
sondern als das Streben, reine Menschlichkeit zu erwecken und darzustellen, so haben sie 
die Griechen zunächst nicht gekannt und konnten sie nicht kennen.

Allerdings hat dieses Urteil nur eine allgemeine Geltung und schließt nicht aus, 
daß sich allmählich auch bei ihnen Stimmen erhoben, die jenes Bestreben gefordert und 
auf die menschliche Natur als den Maßstab alles Handelns ausdrücklich hingewiesen 
haben, wie denn das Wort ,Gedenke, daß du ein Mensch bist' zuerst von einem griechi
schen Dichter gesprochen ist. Doch solche Stimmen stammen eben aus späterer Zeit, m 
der sich die griechische Eigenart zu vei flüchtigen begann.

6*
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Aber ist nicht Sokrates, wird man sagen, der erhabenste Lehrer der Humanität 
und wahrhafte Begründer des Humanismus gewesen ? Niemand wird ihm diesen Ruhm 
bestreiten, und doch bestätigt gerade sein Name, daß das, was wir gewöhnlich Humanität 
nennen, nicht mit jener normalen Gestaltung der menschlichen Natur zusammenfällt, die 
wir als die Mitgift der Hellenen zu betrachten gewohnt sind. In Sokrates verkörpert
sich der Übergang aus der alten in die neue Zeit, aus der Zeit des ursprünglichen und,
so zu sagen, unbewußten Einklangs mit der menschlichen Natur in die Zeit der Reflexion 
und der Besinnung auf sich selbst. Durchdrungen von der Überzeugung, daß es eine
absolute Wahrheit, ein sicheres Wissen dieser Wahrheit und eine Tugend und Sittlichkeit
gebe, die auf jener Wahrheit beruhe, nimmt er den Kampf gegen die Sophistik auf, die 
durch ihren Zweifel an der Realität der Wahrheit auch alle sittlichen Begriffe in Frage 
stellte, und erschließt vermöge seiner unwiderstehlichen Dialektik die tiefere Erkenntnis 
des Menschen als eines sittlichen Wesens, das in der von Gott geordneten Welt seine 
Bestimmung erfüllen müsse, aber nur durch Tugend erfüllen könne. Wurde damit ein 
der Tugend entsprechendes Leben gefordert und diese selbst in das Wissen verlegt, so 
war nun auch der Erziehung und dem Unterricht eine neue Bahn gewiesen und ein 
höheres Ziel gesteckt, ein Ziel, das ,alle sittlichen und intellektuellen Kräfte des Menschen 
in Bewegung setzen mußte“. Die Bedeutung des Wandels, der sich damit vollzog, leuchtet 
ein ; denn an die Stelle jener schönen, aber unbewußten Menschlichkeit, die das natürliche 
Erbe der Hellenen gewesen -war, trat nun das bewußte Ringen nach Sittlichkeit, die allein 
des Menschen würdig sei, aber nur durch sichere Erkenntnis und die Festigkeit des auf 
ihr ruhenden Willens erreicht werden konnte. In diesem Sinne ist Sokrates mit seiner 
neuen Lebensanschauung der Begründer der Humanität geworden, und wenn er, der 
inmitten des griechischen Lebens stand und allo Pflichten eines Atheners treulichst 
erfüllte, sich für einen Bürger der Weit erklärte, hat er Wesen und Wirkung seiner Lehre 
selbst in treffendster Weise bekundet.

Humanität ist Menschlichkeit, und Menschlichkeit ein vieldeutiges Wort. Jene 
angeborne normale Ausstattung der Natur und dieses ernste Streben nach Durchbildung 
der sittlichen Persönlichkeit : wieweit sind sie von einander verschieden ! und doch ent
sprechen sie beide dem Begriffe unseres Geschlechts, stehen sie beide als Ideale mensch
lichen Wesens vor unserer Seele, haften sie beide an dem Namen desselben Volkes ! 
Kein Wunder, daß die Römer, als sie mit den Griechen in Berührung kamen, sich jenes 
Unterschiedes nicht bewußt wurden und in allen Äußerungen griechischen Geistes nur 
eine einheitliche, ihnen fremde Macht erblickten.

In langer und ernster Arbeit hatte sich der Volkscharakter der Römer zu fester 
Bestimmtheit entwickelt. Die ausschließliche Verfolgung praktischer Interessen entsprach 
ihrer natürlichen Veranlagung und bildete auch die Stärke dieses Volkes, mußte aber 
doch später als ein Mangel empfunden werden, wie er mit jeder Einseitigkeit verbunden 
ist. Allerdings machte sich das Gefühl des Mißbehagens in drückender Weise erst 
damals geltend, als das Staatswesen an schweren Schäden zu kranken begann, und besonders 
als sich die griechische Bildung mit ihrer ganzen Herrlichkeit den Römern erschloß. In 
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hr sah man nun eine erwünschte Ergänzung der eigenen Art, durch sie glaubte man 
das Römertum zu edler Menschlichkeit erhöhen und das Leben, das anderwärts an M ert 
verloren hatte, wieder hoffnungsreich und wahrhaft lobenswert gestalten zu können. Doch 
schwebte jenes Ziel nur einem beschränkten Kreise hochstehender Männer vor, die sich 
schon durch ihre persönliche Denkweise dem griechischen Genius verwandt fühlten. Ihre 
Zeit fällt in das letzte Jahrhundert der Republik, ihren Mittelpunkt bildete Cicero, der 
an Fleiß, Vielseitigkeit der Studien und Fähigkeit des Anempfindens seine Gesinnungs
genossen weit überragte. So ward nun Rom die Geburtsstätte der Humanität, die hiei 
tías Verlangen nach einer feineren Denk- und Lebensweise, vor allem nach dei Леі- 
schmelzung römischen Wesens mit griechischer Bildung bedeutet.

Ein neuerer Forscher1) hat eingehend und überzeugend nachgewiesen, welchen 
Einfluß diese römische Humanität, obgleich sie nie in die breiten Schichten des Volkes 
■eingedrungen, sondern stets nur ein Ferment im Leben der vornehmen Gesellst ia t 
geblieben ist, auf alle Sphären des Daseins gewann, wie sie sich im Verkehr der ein
zelnen untereinander, im Verhältnis zu Staat und Vaterland, in der Pflege von Kunst 
und Wissenschaft, in der Stellung des Menschen zur Natur betätigte, und wie tief sie 
in die Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten des täglichen Lebens eingriff. Es ist mn 
nicht möglich, bei jener Nachweisung länger zu verweilen; auch würde jedei vei eie 
Ausblick nur bestätigen, daß in der Humanität, die die Männer der ciceionianischen а ia 
zu einem neuen Lebensprinzipe erhoben, allo Bedeutungen zur Geltung kommen, ie 
Gebrauch der römischen Sprache mit dem Worte humanitás schon frühei vei einig ia c՜ 
Allerdings steigerten sich die verschiedenen Seiten des Begriffs in einer dem V am e ei 
Zeit und der Gesinnung der Träger des neuen Humanitätsgedankens entspi Gehenden eise.

i) M. Schneidewin, die antike Humanität. Berlin. Weidmann 1897.

Die Menschenfreundlichkeit, die so tief im Herzen wurzelt und nicht nur bei den 
Griechen heimisch, sondern auch mit der römischen humanitás unzeitiennlich \er an ® 
ist, entwickelte sich nun zur feinsten Umgangsform und einer Höflichkeit, die ubei. 
fremde Individualität zu achten und fremdem Nutzen zu dienen bereit war; das Hiéranse 
Interesse und der Sinn für die Wissenschaften, wiederum ein Mei kínai dei a en iu 
nitas, ward zur verständnisvollen, fast möchte man sagen leidenschaftlichen Beu um о 
griechischer Bildung; und wenn sich die lateinische Sprache gerade jones V oi c 
hatte, um alle Entfaltungen des menschlichen Geistes, als Sprache, Reci, .՛« ւր , 
Civilisation und äußere Kultur in einem Ausdrucke zusammenzufassen, so bildete jei 
die Humanität in der Tat die Lebensluft, in der jene auserwahlten Mannci a , 
und konnte wie ein frischer Hauch aus einer besseren Welt das tiüie ew0/ .
Sorgen, das über ihren Häuptern lag, wenigstens auf läge und > рП, en/G1 .Prqpnpte.

Aber so gern man sich auch in die Schätze der griechischen Literatur veis^ . 
der Wert und der Zweck jener Humanität ist doch nicht allein in dei n
Denkmälern griechischen Geistes zu suchen. Lange genug hatte ie i omise ie 
«unlieben Charakter bewahrt, hatte die treue Erfhllung der Pdrchten des «heu 
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Bürgers für das einzige Ziel des Lebens gegolten: da erkannte man endlich, daß man 
noch andere1) Tugenden üben, höhere Pflichten erfüllen müsse, und daß man es könne,, 
ohne die römische Nationalität zu verleugnen. Römer zu bleiben und doch wahrhafte, 
vollgültige Menschen zu werden, dem Ideale der Menschheit nachzustreben und doch die 
römische Volksart festzuhalten, das ist der Wahlspruch jener Besten gewesen, die in 
Cicero ihren beredtesten Vertreter gefunden haben. Es war die Stimme der Vernunft, auf 
die sie lauschten und von der sie die Gebote für die Lebensführung empfingen: sie wollten 
das Hohe und Vortreffliche der Menschennatur zur Wahrheit machen und so die Absicht, 
die die Gottheit mit dem Menschen gehabt habe, an sich selbst verwirklichen. Dies bildet den 
idealen Zug jener Humanität und verleiht ihr einen unvergänglichen Wert, auch wenn sie-, 
nicht alles geleistet hat, was sie versprach. Denn daß sie nicht in den schwersten Nöten 
des Herzens helfen könne, nicht die letzte Hoffnung des Lebens bedeute und nur das 
Beste war in der damaligen Zeit und für die damalige Welt, darüber haben sich ihre 
Träger selbst nicht getäuscht. Aber als Leben in der Wissenschaft und Trieb zur Er
kenntnis, als ein edler Dienst zum Wohle des Nächsten, als strenge, im Namen der Ver-, 
nunft an das eigene Innere gerichtete Forderung bildet sie eine lichte Erscheinung in 
jener trüben Zeit, und wenn sie der Menschheit das Heil nicht gebracht hat, was sie schon 
deshalb nicht konnte, weil sie auf einen engen Kreis aristokratischer Persönlichkeiten 
beschränkt blieb, so teilt sie diesen Mangel mit dem gesamten Heidentum, das ,den christ-, 
liehen Apologeten wie mit einem unausgesprochenen letzten Worte auf den Lippen zu 
verstummen schien“.

Dies sind, verehrte Anwesende, in kurzen Zügen die Formen der antiken Huma
nität. Groß und ersichtlich ist der Abstand von der angebornen Natürlichkeit des. 
griechischen Volkes zu dem, was auserlesene Männer der römischen Republik auf dem 
Wege griechischer Bildung erstrebten, und doch ist es die eine Idee der Menschlichkeit, 
die sich in allen diesen Typen offenbart.

Erlauben Sie mir nun, daß ich noch mit wenigen Worten sage, was Humanität, 
und Humanismus im Sinne der modernen Bildung ist.

Wiewohl sich die Anleitung zur Humanität auf mancherlei Wegen denken läßt, 
und jedes Bestreben, sie zu fördern, Humanismus heißen kann, so ist es doch natürlich, 
daß sich der Humanismus vor allem auf dem Gebiete des Unterrichts und der Jugend
bildung geltend macht. Denn die Jugend ist nun einmal das bildsamste Alter; von ihr- 
läßt sich erwarten, daß sie vermöge ihrer Spannkraft und Empfänglichkeit am eifrigsten 
nach dem Ziele strebt, das hier in Frage kommt. Und welches ist dies? Kein anderes, 
als aus dem Menschen das zu machen, wozu er die Begabung in sich trägt. Nach Gottes. 
Bilde geschaffen und vor allen Wesen ausgezeichnet durch Sprache und Vernunft, ist der 
Mensch nach des Schöpfers Willen bestimmt, gottähnlich zu werden und zu herrschen 
über die Natur. Nur insoweit als er diese Bestimmung erfüllt oder an ihrer Erfüllung՜- 
arbeitet, hat oder erwirbt er Humanität. Humanismus aber wird dann diejenige Richtung^

]) S. die angeführte Schrift. S. 34.
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■des Unterrichts und der Bildung sein, die jenes Ziel von vornherein und ausgesprochener 
Maßen verfolgt. Aber auch nach dieser Festsetzung bleibt zu beachten, daß ein doppelter 
Sinn mit jenem Worte verbunden wird, ein allgemeiner, begrifflicher und ein anderer, der 
durch die geschichtliche Entwickelung fixiert ist.

In jenem ist der Humanismus so alt als der Unterricht überhaupt, in diesem ist 
■er eine historische Erscheinung, die sich zwar erneut hat, aber doch stets durch den 
Wechsel der Verhältnisse und den Stand der Kultur bedingt ist. Immer hat der Unter
richt die Möglichkeit gehabt, ein entgegengesetztes Ziel mit den entsprechenden Mitteln 
zu verfolgen. Er kann entweder sein Absehen auf die Bildung zu vollkommener Mensch
lichkeit richten und wird dann die Pflege und Entwickelung des Geistes zum Selbstzweck 
machen, oder er denkt an die künftige Lebensstellung dessen, der gebildet werden soll, 
und sucht ihm das, was zur ,Sache“ gehört oder der ,Sache“ dient, (ąuod ,ad rem’ oder 
,e re“ est), in unmittelbarer Weise zu vermitteln. Im ersteren Falle schlägt er das huma
nistische Verfahren ein, im anderen nimmt er, wie schon der Name zeigt, den realistischen 
■Charakter an. Es ist selbstverständlich, daß sich der Unterricht auch dann, wenn er 
realistisch geartet ist, an den Geist des Lernenden zu wenden hat, aber der Geist als 
solcher bildet hier nicht das Ziel; er ist nur ein Werkzeug oder Mittel zur Aufnahme 
dessen, was der spätere Beruf des Zöglings verlangt. Der Humanismus dagegen ist über
zeugt, daß, wenn nur der Geist in strenger Zucht geübt und an geeigneten Stoffen genährt, 
wenn nur der Verstand geschärft, der Wille gestärkt, das Gefühl veredelt, und wenn 
■endlich auch der Sinn für die höchsten Fragen der Menschheit, für Staat und Gesellschaft 
geweckt ist, eine besondere Vorbereitung auf den einzelnen Beruf entbehrt werden könne; 
denn wer sich jene Bildung angeeignet habe, werde auch im Leben seine Stellung aus
füllen oder habe doch die Fähigkeit erlangt, sich die besonderen Kenntnisse, die er etwa 
gebrauche, aus eigener Kraft zu erwerben. Ich kann nicht näher darlegen, wie sich diese 
beiden entgegengesetzten Arten des Unterrichts im einzelnen unterscheiden, kann auch 
nicht zeigen, wie sie sich oft genug bekämpft, aber sich auch im Laufe der Zeit einander 
genähert, sich ergänzt und von einander gelernt haben. Ich sage nur dies : was ich eben 
zur Charakteristik des Humanismus bemerkte, bezieht sich auf seinen Begriff, der über 
der Zeit schwebt, mithin, ebenso wie der des Realismus, schon im Altertum bestanden 
hat und immer bestehen wird oder doch bestehen kann.

Fassen wir ihn aber als geschichtliche Erscheinung auf, so lassen sich leicht zwei 
Perioden erkennen, in denen er sich zu voller Blüte entfaltet hat. Er erwachte zuerst 
am Ausgange des Mittelalters mit der Wiederherstellung der Wissenschaften in Italien, 
ward hier durch Petrarka angeregt, verbreitete sich dann über die anderen romanischen, 
■aber auch die germanischen Länder und hat in Deutschland drei Stadien durchmessen, 
von denen das erste an die Vorläufer der Reformation, das zweite an die Namen des 
Erasmus und Reuchlin, das dritte an die der Reformatoren selbst geknüpft ist. V on 
neuem erblühte er dann in unserem Vaterlande um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Diese 
Erstarkung verdankte er dem eifrigen Betriebe der griechischen Studien, dem Aufschwünge 
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der deutschen Nationalliteratur und der mannigfachen Belebung, die er von der neueren 
Philosophie empfing.

So verschieden die Verhältnisse waren, unter denen der Humanismus diese Geltung 
gewann, sind doch alle seine Höhepunkte dadurch gekennzeichnet, daß sich seine Vertreter 
immer von neuem mit liebevoller Hingebung in die Werke der Römer und Griechen ver
senkten. Kein Wunder, daß man diese Studien als ,humaniora4, die Stätten, die sich ihre 
Bildung angelegen sein ließen, als humanistische bezeichnete und den Humanismus am 
Ende völlig in der Beschäftigung mit jener Literatur aufgehen ließ. Aber das Verhältnis 
von Grund und Folge wird damit nicht erkannt. Denn der Humanismus hat Namen und 
Charakter nicht von dem Betriebe der Altertumswissenschaft empfangen, sondern sich an 
diese gewandt, weil er diejenige Art des Unterrichts ist, die dem Zögling wahre Mensch
lichkeit einzubilden sucht. In dem Vermächtnis der Alten fand er das Ideal, das ihm 
vorschwebte, fand er das regste Interesse für die Erkenntnis eines menschenwürdigen 
Lebens, fand er endlich auch, besonders in der Zeit der Reformation, ein schätzenswertes 
Mittel zur Schärfung des Verstandes auf dem Wege sprachlicher Schulung. Der Abstand 
des griechischen von dem römischen Geblüt und die Einsicht, daß Humanität als ein 
Streben nach dem, was man noch nicht besitzt, erst bei Sokrates und den Römern 
erscheint, trat dabei nicht in das Bewußtsein; man begnügte sich, die antike Bildung als 
eine einheil liehe zu betrachten, die man für die eigene verwerten könne und müsse.

Soviel in aller Kürze über den Begriff und die geschichtliche Entwickelung 
dessen, was wir Humanismus nennen. Und die Humanität? Hat sie noch heute den
selben Klang wie zur Zeit der römischen Republik? Denken wir an den Unterschied 
antiker und moderner Empfindung auf allen Gebieten des geistigen Lebens, so werden wir 
das nicht glauben, und es mag wohl wahr sein, daß die antike Humanität mehr eine 
Sorge für die ideale Bildung der eigenen Persönlichkeit gewesen ist, die moderne mehr 
ein Leben im Dienste der Menschheit bedeutet. Doch weist ein solches Urteil nur auf 
das Übergewicht des einen oder anderen Moments hin und ändert nichts an der Tatsache, 
daß sieh in der Humanität alter wie neuer Zeit die innigste Verbindung zweier Ideen 
darstellt: der Menschenfreundlichkeit, die das Wohl des Nächsten auf dem Herzen trägt, 
und des Strebens nach geistiger Bildung, die nicht den Erwerb gelehrter Kenntnisse, 
sondern die unermüdliche Arbeit an der sittlichen Vervollkommnung, die fortgesetzte 
Angleichung an das Menschheitsideal zum Ziele hat. Wohl ist die Neuzeit dem Alter- 
tume in der Sorge für humanitäre Einrichtungen überlegen, wohl achtet sie alle Menschen 
gleich und sucht, auf dem Grunde christlichen Glaubens stehend, dem Worte unseres 
Herrn und Meisters nachzuleben : „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“; aber auch die Alten haben das echt mensch
liche Mitgefühl mit dem Nächsten, haben die zarteste Rücksicht auf Fremde, Schutz
flehende, Kranke, Dürftige gekannt. Und die Wissenschaften? Sie haben sich freilich 
im Laufe der Zeiten unendlich erweitert und vertieft; aber der Drang nach Erkenntnis 
und Bildung, der sich frei über die Nöte des Lebens erhebt, hat sich in den Besten 
des Altertums gerade so mächtig als in denen der Neuzeit geregt und ist „wie ein Gruß 
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den die antike Humanität über Jahrhunderte hinweg dem edelsten modernen Geiste 
sendet.“

Milde, menschenfreundliche Denkart und aufrichtige Wertschätzung einer Bildung, 
die ihren Zweck in sich selbst hat, sind die sichersten Kennzeichen der Humanität, sind 
auch der schönste Schmuck des Mannes, der bei dieser Feier im Mittelpunkte unserer 
Gedanken steht. Haben wir ihn heute im Lichte der Humanität betrachtet, so können 
wir nichts Besseres wünschen, als daß die Stiftung, die seinen Namen trägt, das Erbe 
der humanistischen Bildung auch fortan treu verwalten und der Geist des Stifters auf 
alle übergehen möge, die ihre Unterweisung in seinem Hause empfangen. Das walte Gott!
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IV. Statistische Mitteilungen.
A. Frequenztabelle für das Schuljahr 1902 -1903

G y in nasi u in Vorschule

OI UI OII un Olli
a

OUI 
b սա IV V VI Sa. 1 2 3 Sa.

1. Bestand am 1. Febr. 1902 .... 12 18 18 30 23 23 52 41 32 44 1293 32 13 12 57
2. Abgang bis Ende 1902 .......................... 11 3 — 3 1 — 3 2 — 1 24 3 1 — 4
3a. Zugang durch Versetzung Ostern 1902 14 14 20 38 23 19 34 27 41 28 258 10 12 — 22
3b. Zugang durch Aufnahme 1902 . . ¡ — — — — — — 6 4 15 25 8 1 21 30

4. Frequenz am 27. April 1902 .... 15 15 24 45 25 24 41 38 50 45 322 19 13 21 53

5. Zugang im Sommer 1902 ..................... — — — 1 — — — — — 1 2 — 1 — 1
<6. Abgang im Sommer 1902 ..................... 1 — 3 շ 1 1 — 1 շ 4 15 — — 2 2
'7a. Zugang durch Versetz. Michaelis 1902
7b. Zugang durch Aufnahme 1902 . . . — — — — — — — 2 — — 2 2 1 — 3

8. Frequenz am 28. Oktober 1902 . . . 14 15 21 44 24 23 41 39 48 ՜42՜| 311 21 15 19 55

9. Zugang im Winter 1902/1903 . . . — — — — — 1 — 1 — 1
շ — — 1 1

10. Abgang im Winter 1902/1903 . . — — — — — — — 1 1 1 1 3 — — — i —

11. Frequenz am 1. Februar 1903 . . . 14 15 21 44 24 24 41 39 47 41 310 V 20 56

12. Durchschnittsalter.................................... 19,շ’ 17,8 17,4 16,2 15,1 14,8 13,9 12,9 11,6 10,8 — 9,5 8,4 715 —

Das Zeugnis der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst erhielt zu Michaelis 
1902 1 Schüler, der zu einem praktischen Berufe überging ; zu Ostern 1903 erhielten das Zeugnis 36 Schüler, von denen 
4 zu einem praktischen Berufe übergingen.

B. Religions- und Heimatsverhältnisse der Schüler.

A. Gymnasium B. v ors chulé
tß 
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h.

D
iss

.

Jü
d. Ätí

S
cctí A
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<4 A
us

l.
Am 27. April 1902 . . 280 7 — 35 196 126 _ 46 1 — 6 52 1 _
Am 28. Oktober 1902 . 271 10 — 30 186 125 — 47 շ — 6 54 1 —
Am 1. Februar 1903 . . 270 10 — 30 186 126 48 2 — 6 55 1 —
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Ostern 190 3.

C. Übersicht der Abiturienten.

О Name Tag der Geburt Geburtsort

g§
и
Ф 'S
Я«

■5 s » V

Stand und Wohnort 
des Vaters

Dauer des 
Aufeuth. Gewählter

Beruf

au
f d

e 
Sc

hu
le

in
Pr

im
a

Michaelis 1902.

1. Fritz Vöske 4. Oktober 1881 Stargard i. P. ev. Kreisbote 
in Stargard

1շ։/ջ 2։/։
Rechts

wissenschaft

2. Julius Moses*) 17. Dezbr. 1884 Stargard jüd. Kaufmann 9 2 Rechts-
in Stargard ■Wissenschaft

3. Walter Runze*) 26. April 1885 Pasewalk
Kr. Ückermünde

ev. Oberpostassistent 
in Stargard

7V2 2 Mathematik 
u. Naturwissen

schaften

4. Georg Tarnowski 31. Juli 1884 Stargard jüd. Kaufmann 
in Stargard

10 2 Rechts
wissenschaft

5. Hans von Wangen
heim*)

13. Dezbr. 1884 Klein-Spiegel
Kr. Saatzig

ev. Rittergutsbesitzer 
in Klein-Spiegel

5 2 Rechts
wissenschaft

0. Willy Behnisch 28. Februar 1885 Stargard ev. Fabrikbesitzer 
in Stargard

9 2 Rechts
wissenschaft

7. Kurt Block 23. Oktober 1883 Stargard ev. •f- Rechtsanwalt 
in Stargard

10 2 Heeresdienst

8. Fritz Schünke 7. Juni 1883 Stargard ev. Hauptlehrer 
in Stargard

11 2 Medizin

9. Georg Schulz 2. August 1884 Collin
Kr. Pyritz

ev. Lehrer in Collin 7 2 Philologie

10. Arthur Berndt 9. April 1884 Stargard jüd. Kaufmann 
in Stargard

10 2 Baufach

11. Werner Gropius 4. August 1884 Hohenstein Kr.
Deutsch-Krone

ev. Rittergutsbesitzer
in Hohenstein

5 2 Heeresdienst

12. Ernst Löwenstein 10. Novbr. 1883 Woldenberg
Kr. Friedeberg

jiid. Kaufmann 
in Woldenberg

8 2 Medizin

*) Von der mündlichen Prüfung- befreit.



V. Sammlungen von Lehrmitteln.
Die Gymnasialbibliothek, die von Herrn Professor Newie verwaltet wird, 

hat zum Geschenk erhalten 1) von dein Königl. Ministerium der geistlichen, Unterrichts
und Medizinalangelegenheiten: Crelle-Fuchs, Journal für reine und angewandte Mathe
matik, Band 124 — 125; Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten 
Friedrich-Wilhelm von Brandenburg, Band 18, herausgegeben von Hirsch; von Schen
kendorf-Schmidt, Jahrbücher für Volks- und Jugendspiele, 11. Jahrgang 1902; Deutscher 
Universitätskalender 1902, Band 1—2; Bohn, Physikalische Apparate und Versuche; 2) Von 
dem Königl. Provinzial-Schulkollegium: Mehrere akademische Schriften; 3) Von dem Herrn 
Geheimen Oberregierungsrat Richter: Katalog der Weltausstellung in Paris 1900; 4) Vom 
Realgymnasium in Stralsund: Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der Anstalt; 
5) Vom Gymnasium in Greifenberg i. P. : Festschriften zur Feier des 50 jährigen Bestehens 
der Anstalt; 6) Vom hiesigen Magistrat: Böhmer, Beiträge zur Geschichte der Stadt 
Stargard, Heft 1—3, Entwurf des Stadt-Haushaltsetats für die Stadt Stargard i. P. 
(für 1902 und für 1903); 7) Von der Falbestiftung : Gomperz, Griechische Denker I; Poske, 
Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht, Jahrgang 15; Kaiserreden 
Wilhelms II.; mehrere Exemplare von Cic. Tuse, disputationes und de officiis sowie von 
Leitritz, La France zur Vervollständigung der Reifeprüfungs-Bibliothek; 8) Von Herrn 
Werkmeister in Berlin: Das 19. Jahrhundert in Bildnissen; 9) Von Herrn Oberlehrer 
a. D. Beil hier: Mehrere lateinische und griechische Klassiker; 10) Von dem Rentier 
Herrn Vogel hier: Baltische Studien und Monatshefte, Jahrgang 1902; 11) Von dem 
zeitigen Bibliothekar: eine hebräische Bibel; 12) Von einigen Mitgliedern des Lehrer
kollegiums: Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1902 und Blätter für das höhere Schul
wesen 1902. — Angekauft wurden: Hippocratis opera cd. Kühlewein; Lexicon Tacit, 
von Gerber und G reef, Heft 16; Belling, Studien über die Liederbücher des Horaz; 
Schimmelpfeng, Die Gedichte des Horaz nebst Kommentar; Pauly-Wissowa, Real-Encyklo- 
pädie der klass. Altertumswissenschaften, 1. Supplementband; Pöhlmann, Geschichte des 
antiken Kommunismus und Sozialismus, Band 2; Nissen, Italische Landeskunde, Band 2; 
Grimm, Deutsches Wörterbuch, vier Hefte; Petzei, Blütezeit der deutsch-politischen Lyrik 
in den Jahren 1840—1850, Heft 1; Lamprecht, Deutsche Geschichte, erster Ergänzungs
band; Rachfahl, Deutschland, Friedrich Wilhelm IV. und die Berliner Märzrevolution; 
Seidel, Hohenzollern-Jahrbuch, Band V und VI; Cauer, Palaestra vitae; Koschwitz, 
Zeitschrift für den französischen und englischen Unterricht, 1. Jahrgang; v. Sybel- 
Meinecke, Historische Zeitschrift, Jahrgang 1902; Lyon, Zeitschrift für den deutschen 
Unterricht, 16. Jahrgang; Leuchtenberger, Philosophische Propädeutik für höhere Schulen ; 
Jonas, Grundzüge der philosophischen Propädeutik für höhere Lehranstalten; Eucken, Die 
Lebensanschauungen der großen Denker; Joel, Philosophenwege; Paulsen, Die höheren 
Schulen und das Universitätsstudium im 20. Jahrhundert; Haacke und Kuhnert, Das Tier
leben der Erde (drei Bände); Köpke-Matthias, Monatsschrift für höhere Schulen, Heft 
4—12; Ilberg-Gerth, Neue Jahrbücher, fünfter Jahrgang; Crusius Philologus, 61. Band;
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Zarncke, Literarisches Centralblatt, 54. Jahrgang; Centralblatt für die gesamte Unterrichts
verwaltung nebst Ergänzungsheft 1902; Lehrproben und Lehrgänge, Heft 71—73 nebst 
Register zu Heft 1—70; Rethwisch, Jahresberichte, Band XII; Humanistisches Gymnasium, 
13. Jahrgang; Die Grenzboten. Jahrgang Gl, drei Bände; Körper und Geist (Turnzeitschrift.)

Die Schülerbibliothek, von Herrn Professor Venzke verwaltet, erhielt durch 
Ankauf folgenden Zuwachs: Wehrmann, Aus Pommerns Geschichte; Hartwig, Bischof 
Otto; Maass, Der Goldschmuck von Hiddensee und Haus Stavenhagen; Leutz, Deutsche 
Kriegs- und Handelsflotte; v. Zobeltitz, Berlin und die Mark Brandenburg; v. Zwiedineck, 
Venedig; Kerp, Am Rhein; Teubner, Aus Natur und Geisteswelt, 7. Band; Sceck, 
Kaiser Augustus; Heyck, Kreuzzüge; Cauer, Deutsches Lesebuch für Prima; Ehrliard- 
Necker, Grillparzer; Goethe, Jubiläums-Ausgabe Lief. 1 if.; Stern, Deutsche National-Literatur 
von Goethes Tode; C. F. Meyer, Huttens letzte Tage; Frenssen, Die Sandgräfin; 
Wolff, Die Hohkönigsburg; Luckenbach, Abbildungen zur alten Geschichte; Schmeil, Lehrbuch 
der Zoologie I, II, 1. 2.; Dieffenbach, Goldenes Märchenbuch; Spyri, Aus Nah und Fern 
und Kurze Geschichten; Malot, Heimatlos; Rosegger, Waldbauernbub III; Hackland, 
Rappe von Roßbach; Spring, Selbsterlebtes in Afrika; Falkenhorst, Pioniere der Kultur 
und Die Helden vom Vaal; Meschwitz, Boxer und Blaujacke, und In Poseidons Lehrstube; 
Höcker, Aus Moltkes Leben; Richter, Adam Krafft, Albrecht Dürer; Jugendfreund, Band 53.

Für die von Herrn Professor Dr. Quidde verwaltete physikalische Sammlung՜ 
wurden angekauft: ein Kohlen-Körner-Mikrophon mit Demonstrationstelephon und zwei 
Trockenelementen; zwei Magnetstäbe mit Induktionsspule; ein Voltmeter (0-30 V.); ein 
stellbarer Spiegel auf Stativ; ein Dezimalwagenmodell, ein Wasserstoffentwickelungs
apparat, eine pneumatische Wanne aus Glas und ein Universalaräometer. Außerdem ist 
der Sammlung von einem langjährigen Gönner ein wertvolles Xylophon und eine Reihe 
instruktiver Phonographenwalzen zum Geschenk gemacht.

Für die von Herrn Oberlehrer Dr. Danker verwaltete Sammlung natur
wissenschaftlicher Anschauungsmittel wurden mikroskopische Präparate, eine 
Sammlung schädlicher Insekten, ein Nervenpräparat vom Eichhörnchen, die Entwickelungs
stufen des Huhnes und das Blatt Stargard von Lepsins, ,Geologische Karte des deutschen 
Reichs4 angeschafft. Von Herrn Major v. d. Linde erhielt die Sammlung eine Anzahl 
von Mineralien zum Geschenk.

Die Kartensammlung, unter Verwaltung des Herrn Professors Ziegel, wurde 
vermehrt durch Schwabe, Rom, Verlag von G. Lang-Leipzig und Gäbler, Mittel- und 
Südeuropa, Verlag von G. Lang-Leipzig.

Der von Herrn Stampa verwaltete Zeichenapparat erhielt folgende Zugänge: 
Kimmich, Stil und Stilvergleichung, 50 Tafeln aus Karton mit verschiedenen von dem 
Verwalter des Apparats gesammelten, gepreßten und aufgeklebten Blättern, mehrere 
gesammelte Trockenfrüchte, präparierte Blätter und Blumen, einige geklebte Vorlagen, 
wie Rosette, rotes Kreuz, Schachbrett, Mühle, 4 verschiedene Muster. Außerdem hat das 
Kgl. Ministerium der Unterrichtsangelegenheiten dem hiesigen Gymnasium eine große Zahl
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von Lehrmitteln für den Zeichenunterricht überwiesen, die meist in Geräten und Gefäßen 
mannigfachster Art bestehen.

Die Sammlung für den Gesangunterricht, welche Herr Roloff verwaltet, 
ward vermehrt durch den Ankauf von O. Schwalm, Liedersammlung (15 Ex.), 
L. Riemann, Chorbuch (31 Ex.) und C. Löwe, Vier Preußische Vaterlandsgesänge (51 Ex.)

Für die den Sammlungen zu teil gewordenen Geschenke sagt der Berichterstatter 
im. Namen der Anstalt den gebührenden Dank.

YI. Stiftungen und Unterstützungen an Schüler.
Die Verleihung der vorhandenen Stipendien und Legate (II. Gröningsche 

Testamentsstiftung, Falbcstiftung, Josephstiftung, Moviusstiftung, Stahlkopfsches Legat, 
Wilmsstipcndium, Haascsche Stipendien) ist auch in dem verflossenen Schuljahre nach 
Maßgabe der in den betreffenden Statuten enthaltenen Vorschriften erfolgt. — Bei 
Gesuchen um die von dem Lehrerkollegium des Gymnasiums zu verleihenden Freistellen 
bedarf cs einer schriftlichen Meldung, die an den Unterzeichneten zu richten ist.

VII. Mitteilungen an die Eltern der Schüler.
In Gemäßheit einer an sämtliche Direktionen der höheren Lehranstalten der 

Provinz gerichteten Verfügung des Kgl. Provinzial-Schulkollegiums zu Stettin vom 22. März 
v. J. wird hierdurch daran erinnert, daß Schüler, welche sich an verbotenen Verbindungen 
beteiligen, die von dem Herrn Minister durch frühere Erlasse festgesetzten Strafen zu 
gewärtigen haben.

Die Aufnahme der in die Gymnasialklassen und die Vorschule eintretenden Schüler 
findet Mittwoch, den 15. April, vormittags von 9 Uhr ab im Gymnasialgebäude statt. 
Die Aufzunehmenden haben den Tauf- und Geburtsschein, den Impf- bezw. Wiederimpf
schein und, wenn sic bereits eine öffentliche Schule besucht haben, das Abgangszeugnis 
von derselben vorzulegen. Die Wahl der Pensionen der auswärtigen Schüler hat der 
Berichterstatter zu genehmigen, der auch geeignete Pensionen nachzuweisen im stände 
ist. — Der Unterricht des neuen Schuljahres wird Donnerstag, den 16. April, vormittags 
7 Uhr beginnen.

Dr. Schirlitz,
Königlicher Gymnasial-Direktor.

Druck von Otto Straube, Stargard i. I'om.


